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Nachruf

Herr Landesminister a. D. Heinrich Jürgens
Inhaber des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens

der Bundesrepublik Deutschland

Inhaber der Niedersächsischen Landesmedaille

Als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten hat Heinrich Jürgens unserem Land Niedersachsen mit hohem
Sachverstand und großem Einsatz und Erfolg gedient. Wir trauern um einen aufrechten Demokraten, einen engagier-
ten, bürgernahen und bodenständigen Politiker, der an maßgeblicher Stelle die Geschicke des Landes gestaltet hat.
Seine Liebe zur niedersächsischen Heimat hat sein Leben geprägt.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Christian W u l f f Walter H i r c h e
Niedersächsischer Ministerpräsident stellvertretender Ministerpräsident

Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr

I N H A L T

Am Freitag, dem 4. August 2006 verstarb im Alter von 82 Jahren
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B. Ministerium für Inneres und Sport

Anwendung der Vergütungsrichtlinien 
im Geschäftsbereich des MI

RdErl. d. MI v. 1. 8. 2006 — 15.2-03594.3 —

— VORIS 20441 —

Bezug: a) Gem. RdErl. d. MF u. d. übr. Min. v. 20. 1. 2006 (Nds. MBl. 
S. 101)
— VORIS 20441 —

b) RdErl. v. 26. 4. 2001 (Nds. MBl. S. 417) 
— VORIS 20444 00 00 03 009 —

Für die Vergütung von nebenamtlicher und nebenberuf-
licher Lehr- und Prüfungstätigkeit in der Landesverwaltung
sowie die Entschädigung der Mitglieder in Prüfungsausschüs-
sen bei der Abnahme von Prüfungen nach den §§ 37, 48, 56
und 62 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) sind die mit Be-
zugserlass zu a bekannt gegebenen Vergütungsrichtlinien in
der jeweiligen Fassung im Geschäftsbereich des MI mit nach-
folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. Vergütung von Lehrtätigkeit
1.1 Die Lehrvergütung nach Nummer 2.2.1 der Vergütungs-
richtlinien beträgt bei der Ausbildung von Nachwuchskräften 

Für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschulen zur Ausbildung
der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren gilt Buch-
stabe b entsprechend.
1.2 Diese Vergütungssätze gelten entsprechend für 
a) Aufstiegslehrgänge der Beamtinnen und Beamten, 
b) die Angestelltenlehrgänge I und II, die Qualifizierungs-

lehrgänge Q 1 und Q 2 für reformbetroffene Angestellte
und Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger sowie die
Ausbildungslehrgänge in anerkannten Ausbildungsberu-
fen nach dem BBiG. 

1.3 Als zu entschädigende nebenamtliche oder nebenberuf-
liche Lehrtätigkeit gilt ausschließlich eine nach einem Lehr-
plan auszuübende vorwiegend theoretisch orientierte, metho-
dische Wissensvermittlung. Eine überwiegend auf den Erwerb
berufspraktischer Fähigkeiten gerichtete Unterweisung (z. B.
im Bereich der Polizei: Waffen- und Schießausbildung, Fahr-
ausbildung, Dienstsport, Selbstverteidigung) ist dagegen nicht
berücksichtigungsfähig. 

1.4 Die in Nummer 2.2.3 der Vergütungsrichtlinien geregel-
te Lehrvergütung für Fortbildungsveranstaltungen findet im
Geschäftsbereich des MI für den gesamten Fortbildungsbe-
reich Anwendung.

2. Vergütung von Prüfungstätigkeiten

2.1 Ist eine schriftliche Prüfungsleistung von zwei Personen
zu bewerten, so entfallen auf die Erstbegutachtung 60 v. H.
(aufgerundet auf ein Zehntel EUR) und auf die Zweitbegut-
achtung 40 v. H. (abgerundet auf ein Zehntel EUR) des jeweils
zulässigen Höchstbetrages. 

2.2 Ist eine schriftliche Prüfungsleistung von drei Personen
zu bewerten, so entfallen auf die Erstbegutachtung 50 v. H.
(aufgerundet auf ein Zehntel EUR), auf die Zweitbegutach-
tung 30 v. H. (abgerundet auf ein Zehntel EUR) und auf die
abschließende Begutachtung die verbleibende Differenz des
jeweils zulässigen Höchstbetrages. 

3. Schlussbestimmungen

3.1 Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2006 in Kraft.
Gleichzeitig wird der Bezugserlass zu b aufgehoben.

3.2 Die vorgenannten Vergütungssätze sind anzuwenden
auf die nach dem In-Kraft-Treten dieses RdErl. geleisteten
Lehr- und Prüfungstätigkeiten. Für die zurückliegende Zeit
verbleibt es bei den bisherigen Regelungen.

An die
Dienststellen im Geschäftsbereich des MI

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 780

Anerkennung der Regionalen Stiftung
der Landessparkasse zu Oldenburg

Bek. d. MI v. 2. 8. 2006 — RV OL 2.03-11741-15 (087) —

Mit Schreiben vom 1. 8. 2006 hat das MI, Regierungsvertre-
tung Oldenburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3
des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsge-
schäfts mit Stiftungssatzung vom 1. 7. 2006 die Regionale Stif-
tung der Landessparkasse zu Oldenburg mit Sitz in der Stadt
Oldenburg gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugend- und Al-
tenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, der Kultur im
Wege der Förderung der Kunst, der Förderung und Erhaltung
von Kulturwerten sowie der Förderung der Denkmalpflege,
der Heimatpflege und -kunde, der Erziehung, Volks- und Be-
rufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, des Natur- und

a) des höheren und gehobenen 
Dienstes oder gleichstehen-
den Studierenden jeweils Höchstsatz

b) des mittleren Dienstes oder 
gleichstehenden Angestellten 

90 v. H., aufgerundet auf 
ein Zehntel EUR

c) sonstige Nachwuchskräfte 75 v. H., aufgerundet auf 
ein Zehntel EUR.

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

819
Bek. 1. 8. 2006, Ergebnis des Screening-Verfahrens gemäß
§ 3 a UVPG (K. & L. Biogas GmbH, Barver)  . . . . . . . . . . . . . .

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim

819
Bek. 4. 7. 2006, Feststellung gemäß § 3 a UVPG (Bioenergie
Külftal GmbH & Co. KG, Hoyershausen) . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechtsprechung
820Bundesverfassungsgericht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Anlage zur Bek. des MU vom 14. 7. 2006 wird als Karte zu dieser Ausgabe des Nds. MBl. herausgegeben. Abonnenten wird
die Karte auf Anforderung ohne besondere Berechnung übersandt. Bei der Anforderung sind nach Möglichkeit die Kunden-
nummer und die Lieferanschrift anzugeben. Außerhalb des Abonnements erfolgt die Lieferung gegen Kostenerstattung.
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Umweltschutzes und der Landschaftspflege, des Tierschutzes,
der Wissenschaft und Forschung, des Sports, von Religions-
gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts
sind, von Zwecken der amtlich anerkannten Verbände der
freien Wohlfahrtspflege sowie die Unterstützung hilfsbedürf-
tiger Personen i. S. des § 53 AO.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 780

C. Finanzministerium

Statut der Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen

Bek. d. MF v. 31. 7. 2006 — 45-20 50 02-22430 —

Statutengemäß hat der Kassenausschuss der Emder Zusatz-
versorgungskasse für Sparkassen am 29. 6. 2006 die in der
Anlage abgedruckte 28. Änderung des Statuts beschlossen.

Die Änderung wurde vom MF durch Erl. vom 31. 7. 2006
genehmigt.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 781

Anlage

28. Änderung des Statuts
der Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen

— Einrichtung des Niedersächsischen 
Sparkassen- und Giroverbandes —

vom 29. Juni 2006
Das Statut der Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkas-

sen vom 1. Oktober 1994 in der Fassung der 27. Änderung
vom 2. Dezember 2005 wird wie folgt geändert:

§ 1
Änderung des Statuts

1. Die „Inhaltsübersicht“ des Statuts wird wie folgt geän-
dert:
a) § 23 erhält folgende Überschrift: „Freiwillige Versiche-

rung“.
b) Die Überschriften der §§ 24 bis 26 werden gestrichen.
c) Der „Dritte Teil“ des Statuts erhält die neue Über-

schrift: „Leistungen aus der Pflichtversicherung“.
d) In das Statut wird ein neuer § 34 a aufgenommen:

„Sonderregelung zur Berücksichtigung von Altersvor-
sorgezulagen in der Pflichtversicherung“.

e) Die Überschrift zu § 52 a wird gestrichen.
2. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Buchstabe b) wird der Klammerzusatz
„(§§ 23 bis 26)“ durch „(§ 23)“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird Satz 4 gestrichen. 
3. § 17 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Entstehen bei der Kasse für dieselbe Person aufgrund
mehrerer Arbeitsverhältnisse mehrere Pflichtversiche-
rungen, sind diese als einheitliches Versicherungsver-
hältnis zu behandeln.“

4. In § 19 Abs. 1 Buchstaben a) bis l) wird jeweils am Ende
das Wort „oder“ und in Buchstabe m) das Komma vor
dem Wort „oder“ gestrichen.

5. In § 22 wird Buchstabe c) gestrichen.
6. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23
Freiwillige Versicherung

Die Durchführung der freiwilligen Versicherung wird
in den für den jeweiligen Vertrag geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen geregelt.“

7. Die §§ 24, 25 und 26 werden gestrichen.
8. § 27 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.
9. § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Die Überleitung mit Zusatzversorgungseinrichtungen
im Sinne von § 27 Abs. 1 findet statt
a) bei einer/einem Pflichtversicherten, deren/dessen Ver-

sicherungspflicht ohne Eintritt des Versicherungsfal-
les geendet hat, mit dem Zeitpunkt der Begründung
der neuerlichen Pflichtversicherung,

b) bei einer/einem Pflichtversicherten, die/der aus ihrer/
seiner früheren Versicherung einen Anspruch auf Be-
triebsrente besitzt, mit dem Zeitpunkt der Begründung
der neuerlichen Pflichtversicherung,

c) bei einer/einem Pflichtversicherten, die/der gleichzei-
tig bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung
pflichtversichert ist, wenn die Versicherungspflicht
endet,

d) bei einer/einem Beschäftigten, deren/dessen Beschäfti-
gungsverhältnis bei dem Mitglied nach Erreichung ei-
nes die Versicherungspflicht ausschließenden Alters
begründet worden und die/der früher bei einer ande-
ren Zusatzversorgungseinrichtung pflichtversichert
gewesen ist, mit dem Zeitpunkt der Begründung des
neuerlichen Beschäftigungsverhältnisses, wenn durch
die Überleitung die Voraussetzungen für die Versiche-
rungspflicht hergestellt werden, und zwar auch dann,
wenn die andere Zusatzversorgungseinrichtung eine
Betriebsrente gewährt.

2Die Überleitung wird nur auf Antrag der/des Versicher-
ten, im Falle des Satzes 1 Buchst. d der/des Beschäftigten,
durchgeführt.“

10. § 29 Abs. 2 wird gestrichen.
11. Der „Dritte Teil“ des Statuts erhält die Überschrift: „Leis-

tungen aus der Pflichtversicherung“.
12. § 32 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Soweit die Betriebsrente auf Arbeitnehmereigen-
beteiligung an Zusatz- und Pflichtbeiträgen oder auf Al-
tersvorsorgezulagen nach § 34 a beruht, wird auf die
Wartezeit jeder Kalendermonat vom Beginn des Beschäf-
tigungsverhältnisses, für das ein Arbeitnehmerbeitrag
entrichtet worden ist, bis zum Beginn der Betriebsrente
angerechnet. 2Bei Eintritt des Versicherungsfalls der Al-
tersrente ist für die anteilige Betriebsrente nach Satz 1
keine Wartezeit erforderlich.“

13. § 33 Abs. 3 wird gestrichen. Absatz 4 wird zu Absatz 3.
14. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„1Versorgungspunkte ergeben sich 
a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 62),
b) für Altersvorsorgezulagen im Sinne des Abschnitts

XI EStG (§ 34 a), 
c) für soziale Komponenten (§ 35) und
d) als Bonuspunkte (§ 66).“

b) Absatz 4 wird gestrichen.
15. Es wird folgender § 34 a eingefügt:

„§ 34 a
Sonderregelung zur Berücksichtigung von

Altersvorsorgezulagen in der Pflichtversicherung
(1) Altersvorsorgezulagen nach Abschnitt XI EStG, die

für individuell besteuerte Beiträge der Pflichtversicherten
gewährt werden, werden dem Abrechnungsverband für
die Pflichtversicherung zugeführt.

(2) Die Anzahl der Versorgungspunkte für die im je-
weiligen Kalenderjahr ausgezahlte Altersvorsorgezulage
ergibt sich, indem die Altersvorsorgezulage durch den
Regelbeitrag von 480 Euro geteilt, mit dem Faktor 0,75
und dem in der Tabelle für die freiwillige Versicherung
ohne Risikoausschluss festgelegten Altersfaktor multipli-
ziert wird; dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem
jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

(3) 1Liegt eine schädliche Verwendung im Sinne der
§§ 93 und 94 EStG vor, reduziert der Rückzahlungsbetrag
nach § 94 Abs. 1 EStG das zur Verfügung stehende Kapi-
tal. 2Die Kasse kann von der Verminderung absehen, so-
weit die/der Versicherte den Rückforderungsbetrag durch
eine einmalige Sonderzahlung ausgleicht. 3Vor dem Ren-
tenbezug reduzieren sich die Versorgungspunkte entspre-
chend. 4Während des Versorgungsbezugs reduziert sich
die Betriebsrente entsprechend.“

16. § 35 Abs. 4 wird gestrichen.
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17. In § 36 werden Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 gestrichen.
18. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird „§ 33 Abs. 4“ durch „§ 33 Abs. 3“ er-
setzt.

b) In Absatz 3 Satz 4 werden hinter „§ 66“ die Worte
„und Versorgungspunkte aus Altersvorsorgezulagen
aus der Pflichtversicherung“ eingefügt.

c) In Absatz 4 werden die Worte „Sätze 1 bis 3“ durch die
Worte „Sätze 1 und 2“ ersetzt.

19. § 39 Abs. 7 wird gestrichen.
20. § 40 Abs. 3 wird gestrichen.
21. § 41 Abs. 4 wird gestrichen. Absatz 5 wird zu Absatz 4

und die Worte „den Absätzen 1 und 4“ durch „Absatz 1“
ersetzt. Absatz 6 wird zu Absatz 5 und Absatz 7 zu Ab-
satz 6.

22. In § 43 Satz 3 wird der Satzteil nach dem Semikolon ge-
strichen.

23. § 47 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Kosten der Überweisung, mit Ausnahme der Kosten
für die Gutschrift, trägt die Kasse; für Überweisungen auf
ein Konto außerhalb Deutschlands gilt dies nur, wenn
diese im Rahmen einer EU-Standardüberweisung erfol-
gen kann; hierzu teilt die/der Betriebsrentenberechtigte
der Kasse ihre/seine internationale Kontonummer (Inter-

national Bank Account Number — IBAN) sowie die inter-
nationale Bankleitzahl des kontoführenden Geldinstituts
(Bank Identifer Code — BIC) mit.“

24. In § 49 Satz 1 wird vor den Worten „einem anspruchsbe-
rechtigten Hinterbliebenen“ das Wort  „einer/“ eingefügt.

25. § 51 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „und freiwillig

Versicherte“ gestrichen und in Satz 4 wird die Angabe
„bis 4“ durch „und 3“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird gestrichen.
c) Absatz 4 wird zu Absatz 3.

26. § 52 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird gestrichen.
b) Die bisherigen Absätze 5 bis 8 werden zu Absätzen 4

bis 7.
27. § 52 a wird gestrichen.

§ 2
In-Kraft-Treten

1Diese Statutenänderung tritt mit Wirkung zum 29. Juni
2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 3 mit Wir-
kung zum 1. Januar 2002, § 1 Nr. 1 d, 12, 14 a, 15 und 18 b
zum 1. Januar 2003 und § 1 Nr. 5 zum 1. Oktober 2004 in
Kraft.

D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen

an Lüftungsanlagen 
(Lüftungsanlagen-Richtlinie — LüAR —)

Bek. d. MS v. 19. 7. 2006 — 505-24125/3-1.0.2 —

— VORIS 21072 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. 6. 2005 (Nds. GVBl. S. 208), wird die als Anlage
abgedruckte Richtlinie über brandschutztechnische Anforde-
rungen an Lüftungsanlagen als Technische Baubestimmung
bekannt gemacht.

2. Bezüglich der in dieser technischen Baubestimmung ge-
nannten Normen, anderen Unterlagen und technischen An-
forderungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren be-
ziehen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren ange-
wandt werden dürfen, die Normen oder sonstigen Be-
stimmungen und/oder technischen Vorschriften anderer
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. 5. 1992 über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sowie der Türkei entsprechen,
sofern das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit,
Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauer-
haft erreicht wird. 

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis
oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer
Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn für das Pro-
dukt der entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und/

oder der Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das Pro-
dukt ein Übereinstimmungszeichen trägt. 
3. Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die
von Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Türkei erbracht
werden, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen auf-
grund ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und
technischen Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung,
Überwachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachge-
recht und aussagekräftig durchzuführen. Diese Voraussetzun-
gen gelten insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach
Artikel 16 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. 12.
1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (ABL. EG Nr. L 40
S. 12) für diesen Zweck zugelassen worden sind.
4. Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert
durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. 7. 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind
beachtet worden.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 782
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Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen 
(Lüftungsanlagen-Richtlinie -- LüAR1) 

1  Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft (Abl. EG Nr. L 204 S. 37),  geändert durch die Richtlinie 98/48/EG 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Juli 1998 (Abl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet 
worden. 
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1 Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Lüftungsanlagen, an die Anforderungen nach § 39 NBauO gestellt werden. Sie 
gilt nicht für mit Luft arbeitende Transportanlagen (z. B. Späneabsaugung, Rohrpostanlagen). 

Die bei der Errichtung von Lüftungsanlagen erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise für Bauproduk-
te und Anwendbarkeitsnachweise für Bauarten richten sich nach den Regelungen der §§ 24 ff. NBauO 
i. V. m. den Bauregellisten2 in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwendung von Bauprodukten und 
die Anwendung von Bauarten mit europäischen Klassifizierungen, die aufgrund der Zuordnung zu 
nationalen Anforderungen an das Brandverhalten oder die Feuerwiderstandsfähigkeit in den Bauregel-
listen als gleichwertig zu den in den folgenden Anforderungen genannten Klassifizierungen gelten, ist 
entsprechend der jeweiligen Anforderung zulässig.  

2 Begriffe 

Lüftungsanlagen i. S. dieser Richtlinie sind auch Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und 
Warmluftheizungen. Lüftungsanlagen bestehen aus Lüftungsleitungen und allen zu ihrer Funktion er-
forderlichen Bauteile und Einrichtungen. 

Zu den Lüftungsleitungen gehören alle von Luft durchströmten Bauteile, wie Lüftungsrohre, -form-
stücke, -schächte und -kanäle, Schalldämpfer, Ventilatoren, Luftaufbereitungseinrichtungen, Absperr-
vorrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch (Brandschutzklappen) und Absperrvor-
richtungen gegen Rauchübertragung (Rauchschutzklappen), sowie Verbindungen, Befestigungen, 
Beschichtungen, Dampfsperren, Folien, Dämmschichten, Ummantelungen und Verkleidungen. 

3  Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Lüftungsleitungen und 
Absperrvorrichtungen 

Die Anforderungen nach § 39 NBauO sowie nach § 21 DVNBauO an Lüftungsanlagen gelten als er-
füllt, wenn die Lüftungsanlagen den Bestimmungen der folgenden Abschnitte 4 bis 8 einschließlich der 
zugehörigen schematischen Darstellungen 1 bis 6 mit ihren Bilder und Erläuterungen entsprechen.  

Lüftungsleitungen, die Bauteile in den in § 21 Abs. 1 DVNBauO genannten Fällen überbrücken, müs-
sen für die längste Zeitdauer, die dort für ein von der Leitung überbrücktes Bauteil gefordert ist, feuer-
widerstandsfähig oder in einem entsprechend feuerwiderstandfähigen Schacht verlegt sein (für min-
destens 90 Minuten sind mindestens Bauteile der Klassifizierung L / F 90, für mindestens 60 Minuten 
mindestens Bauteile L / F 60 und für mindestens 30 Minuten mindestens Bauteile L / F 30 erforder-
lich), oder in den durchdrungenen Bauteilen jeweils entsprechend feuerwiderstandsfähige Brand-
schutzklappen (K 30 / 60 / 90) haben.  

Lüftungsleitungen, die in nicht in § 21 Abs. 1 DVNBauO genannten Fällen raumabschließende Bautei-
le überbrücken, müssen der höchsten für die durchdrungenen Bauteile geforderten Feuerwiderstands-
fähigkeit entsprechend feuerwiderstandsfähig sein, in einem entsprechend feuerwiderstandsfähigen 
Schacht verlegt sein oder in den durchdrungenen Bauteilen jeweils entsprechend feuerwiderstandsfä-
hige Brandschutzklappen haben. In notwendigen Fluren mit feuerhemmenden Wänden genügen an-
stelle feuerhemmender Lüftungsleitungen solche aus Stahlblech ohne Öffnungen, mit Abhängern aus 
Stahl (s. Bilder 3.1 und 3.2). 

4 Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen 

Wenn die Anforderungen dieser Richtlinie eingehalten sind, liegen damit auch die Voraussetzungen 
für die Verwendung brennbarer Baustoffe ist i. S. des § 21 Abs. 2 Satz 2 DVNBauO vor.  

2 DIBt Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik zu den Bauregellisten A und B und Liste C in der jeweils 
geltenden Fassung 

  Vertrieb:  Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,  
 Bühringstr. 10, 13086 Berlin 

   Kunden-/Leserservice:  Wiley-VCH Kundenservice für Ernst & Sohn, Boschstr. 12, 69469 Weinheim 
 (service@wiley-vch.de) 

1 Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für Lüftungsanlagen, an die Anforderungen nach § 39 NBauO gestellt werden. Sie 
gilt nicht für mit Luft arbeitende Transportanlagen (z. B. Späneabsaugung, Rohrpostanlagen). 
 
Die bei der Errichtung von Lüftungsanlagen erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise für Bauproduk-
te und Anwendbarkeitsnachweise für Bauarten richten sich nach den Regelungen der §§ 24 ff. NBauO 
i. V. m. den Bauregellisten2 in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwendung von Bauprodukten und 
die Anwendung von Bauarten mit europäischen Klassifizierungen, die aufgrund der Zuordnung zu 
nationalen Anforderungen an das Brandverhalten oder die Feuerwiderstandsfähigkeit in den Bauregel-
listen als gleichwertig zu den in den folgenden Anforderungen genannten Klassifizierungen gelten, ist 
entsprechend der jeweiligen Anforderung zulässig.  
 
 
2 Begriffe 
 
Lüftungsanlagen i. S. dieser Richtlinie sind auch Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und 
Warmluftheizungen. Lüftungsanlagen bestehen aus Lüftungsleitungen und allen zu ihrer Funktion er-
forderlichen Bauteile und Einrichtungen. 
 
Zu den Lüftungsleitungen gehören alle von Luft durchströmten Bauteile, wie Lüftungsrohre, -form-
stücke, -schächte und -kanäle, Schalldämpfer, Ventilatoren, Luftaufbereitungseinrichtungen, Absperr-
vorrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch (Brandschutzklappen) und Absperrvor-
richtungen gegen Rauchübertragung (Rauchschutzklappen), sowie Verbindungen, Befestigungen, 
Beschichtungen, Dampfsperren, Folien, Dämmschichten, Ummantelungen und Verkleidungen. 
 
 
3 Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Lüftungsleitungen und 

Absperrvorrichtungen  
 
Die Anforderungen nach § 39 NBauO sowie nach § 21 DVNBauO an Lüftungsanlagen gelten als er-
füllt, wenn die Lüftungsanlagen den Bestimmungen der folgenden Abschnitte 4 bis 8 einschließlich der 
zugehörigen schematischen Darstellungen 1 bis 6 mit ihren Bildern und Erläuterungen entsprechen.  
 
Lüftungsleitungen, die Bauteile in den in § 21 Abs. 1 DVNBauO genannten Fällen überbrücken, müs-
sen für die längste Zeitdauer, die dort für ein von der Leitung überbrücktes Bauteil gefordert ist, feuer-
widerstandsfähig oder in einem entsprechend feuerwiderstandsfähigen Schacht verlegt sein (für min-
destens 90 Minuten sind mindestens Bauteile der Klassifizierung L/F 90, für mindestens 60 Minuten 
mindestens Bauteile L/F 60 und für mindestens 30 Minuten mindestens Bauteile L/F 30 erforderlich) 
oder in den durchdrungenen Bauteilen jeweils entsprechend feuerwiderstandsfähige Brandschutz-
klappen (K 30/60/90) haben.  
 
Lüftungsleitungen, die in nicht in § 21 Abs. 1 DVNBauO genannten Fällen raumabschließende Bautei-
le überbrücken, müssen der höchsten für die durchdrungenen Bauteile geforderten Feuerwiderstands-
fähigkeit entsprechend feuerwiderstandsfähig sein, in einem entsprechend feuerwiderstandsfähigen 
Schacht verlegt sein oder in den durchdrungenen Bauteilen jeweils entsprechend feuerwiderstandsfä-
hige Brandschutzklappen haben. In notwendigen Fluren mit feuerhemmenden Wänden genügen an-
stelle feuerhemmender Lüftungsleitungen solche aus Stahlblech ohne Öffnungen mit Abhängern aus 
Stahl (s. Bilder 3.1 und 3.2). 
 

4 Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen 
 
Wenn die Anforderungen dieser Richtlinie eingehalten sind, liegen damit auch die Voraussetzungen 
für die Verwendung brennbarer Baustoffe i. S. des § 21 Abs. 2 Satz 2 DVNBauO vor.  

2 DIBt Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik zu den Bauregellisten A und B und Liste C in der jeweils 
geltenden Fassung 

  Vertrieb:  Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,  
 Bühringstr. 10, 13086 Berlin 

   Kunden-/Leserservice: Wiley-VCH Kundenservice für Ernst & Sohn, Boschstr. 12, 69469 Weinheim 
 (service@wiley-vch.de) 
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Bei der Kombination von Baustoffen ist auf die Verbundwirkung gemäß den Hinweisen in den Ver-
wendbarkeitsnachweisen zu achten.  

4.1 Lüftungsleitungen 

Für Lüftungsleitungen, in denen  

1. Luft mit Temperaturen von mehr als 85° C geförde rt wird oder  

2. sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können (z. B. Abluftleitungen für 
Raumlüftungsanlagen in holzverarbeitenden Betrieben),  

ist die Verwendung brennbarer Baustoffe nicht zulässig. Für sonstige Lüftungsleitungen ist die Ver-
wendung brennbarer Baustoffe zulässig, wenn sie schwerentflammbar sind und wenn die Leitungen    

1. nicht durch Bauteile hindurchgeführt sind, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit aus Gründen 
des Raumabschlusses gefordert ist,  

2. an den Durchdringungsstellen von Bauteilen, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit aus Grün-
den des Raumabschlusses gefordert ist, mindestens feuerhemmende Brandschutzklappen ha-
ben,  

3. mindestens feuerhemmend sind und schwerentflammbare Baustoffe nur in der inneren Schale 
der Leitungen vorkommen oder 

4. in einem mindestens feuerhemmenden Schacht verlegt sind. 

In notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen einem notwendigen Treppenraum und dem 
Ausgang ins Freie, in notwendigen Fluren sowie oberhalb von Unterdecken, die tragende Bauteile 
brandschutztechnisch schützen müssen, sind Lüftungsleitungen aus brennbaren Baustoffen jedoch 
nur zulässig, wenn sie Satz 2 Nr. 3 oder 4 entsprechen. 

Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Lüftungsleitungen nach den Abschnitten 3, 5 und 
6 bleiben unberührt.

4.2 Beschichtungen, Dämmschichten und Verkleidungen   

Für Beschichtungen, Dampfsperren, Folien, Dämmschichten und Verkleidungen von Lüftungsleitun-
gen gilt Abschnitt 4.1 sinngemäß. Für Beschichtungen, Dampfsperren und Folien mit einer Dicke von 
nicht mehr als 0,5 mm dürfen anstelle schwerentflammbarer Baustoffe solche verwendet werden, die 
im eingebauten Zustand normalentflammbar sind.  

Aus brennbaren Baustoffen bestehende Beschichtungen, Dampfsperren und Folien mit einer Dicke 
von nicht mehr als 0,5 mm dürfen abweichend von Abschnitt 4.1 durch Bauteile, für die eine Feuer-
widerstandsfähigkeit aus Gründen des Raumabschlusses vorgeschrieben ist, hindurchgeführt werden. 

4.3 Kleine und lokal begrenzte Bauteile von Lüftungsanlagen 

Für kleine Teile, wie Bedienungsgriffe, Dichtungen, Lager und Messeinrichtungen, für lokal begrenzte 
Bauteile, wie in Einrichtungen zur Förderung und Aufbereitung der Luft und zur Regelung der Lüf-
tungsanlage, für Ein- und Auslässe von Lüftungsleitungen und für elektrische und pneumatische Lei-
tungen außerhalb von Lüftungsleitungen, die auf kürzestem Wege zu den zur Lüftungsanlage gehö-
renden Einrichtungen in Lüftungsleitungen führen, gilt Abschnitt 4.1 nicht. 

4.4 Sonstige Bauteile und Einrichtungen von Lüftungsanlagen 

Für bestimmte Bauteile und Einrichtungen sind bei der Verwendung brennbarer Baustoffe zusätzlich 
die Anforderungen der Abschnitte 5.10, 6.2 und 6.4.3 sowie der zugehörigen schematischen Darstel-
lungen zu beachten. 

4.1 Lüftungsleitungen 
 
Für Lüftungsleitungen, in denen  
 

1. Luft mit Temperaturen von mehr als 85° C gefördert wird oder  
 
2. sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können (z. B. Abluftleitungen für 

Raumlüftungsanlagen in Holz verarbeitenden Betrieben),  
 
ist die Verwendung brennbarer Baustoffe nicht zulässig. Für sonstige Lüftungsleitungen ist die Ver-
wendung brennbarer Baustoffe zulässig, wenn sie schwer entflammbar sind und wenn die Leitungen    
 

1. nicht durch Bauteile hindurchgeführt sind, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit aus Gründen 
des Raumabschlusses gefordert ist,  

 
2. an den Durchdringungsstellen von Bauteilen, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit aus Grün-

den des Raumabschlusses gefordert ist, mindestens feuerhemmende Brandschutzklappen  
haben,  

 
3. mindestens feuerhemmend sind und schwer entflammbare Baustoffe nur in der inneren Schale 

der Leitungen vorkommen oder 
 
4. in einem mindestens feuerhemmenden Schacht verlegt sind. 

 
In notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen einem notwendigen Treppenraum und dem 
Ausgang ins Freie, in notwendigen Fluren sowie oberhalb von Unterdecken, die tragende Bauteile 
brandschutztechnisch schützen müssen, sind Lüftungsleitungen aus brennbaren Baustoffen jedoch 
nur zulässig, wenn sie Satz 2 Nr. 3 oder 4 entsprechen. 
 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Lüftungsleitungen nach den Abschnitten 3, 5  
und 6 bleiben unberührt. 
 
 
4.2 Beschichtungen, Dämmschichten und Verkleidungen   
 
Für Beschichtungen, Dampfsperren, Folien, Dämmschichten und Verkleidungen von Lüftungsleitun-
gen gilt Abschnitt 4.1 sinngemäß. Für Beschichtungen, Dampfsperren und Folien mit einer Dicke von 
nicht mehr als 0,5 mm dürfen anstelle schwer entflammbarer Baustoffe solche verwendet werden, die 
im eingebauten Zustand normal entflammbar sind.  
 
Aus brennbaren Baustoffen bestehende Beschichtungen, Dampfsperren und Folien mit einer Dicke 
von nicht mehr als 0,5 mm dürfen abweichend von Abschnitt 4.1 durch Bauteile, für die eine Feuer-
widerstandsfähigkeit aus Gründen des Raumabschlusses vorgeschrieben ist, hindurchgeführt werden. 
 

4.3 Kleine und lokal begrenzte Bauteile von Lüftungsanlagen 

Für kleine Teile, wie Bedienungsgriffe, Dichtungen, Lager und Messeinrichtungen, für lokal begrenzte 
Bauteile, wie in Einrichtungen zur Förderung und Aufbereitung der Luft und zur Regelung der Lüf-
tungsanlage, für Ein- und Auslässe von Lüftungsleitungen und für elektrische und pneumatische Lei-
tungen außerhalb von Lüftungsleitungen, die auf kürzestem Wege zu den zur Lüftungsanlage gehö-
renden Einrichtungen in Lüftungsleitungen führen, gilt Abschnitt 4.1 nicht. 

4.4 Sonstige Bauteile und Einrichtungen von Lüftungsanlagen 
 
Für bestimmte Bauteile und Einrichtungen sind bei der Verwendung brennbarer Baustoffe zusätzlich 
die Anforderungen der Abschnitte 5.10, 6.2 und 6.4.3 sowie der zugehörigen schematischen Darstel-
lungen zu beachten. 
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5 Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen 

5.1 Lüftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verschmutzungsgefahr 

Lüftungsleitungen, in denen sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können, einschließ-
lich Abluftleitungen von Dunstabzugshauben in Wohnungsküchen, oder die der Lüftung von Räumen 
mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr dienen, dürfen untereinander und mit anderen Lüftungslei-
tungen nicht verbunden sein, es sei denn, die Übertragung von Feuer und Rauch ist durch geeignete 
Brandschutzklappen verhindert. 

Abluftleitungen aus Stahlblech von Dunstabzugshauben in Wohnungsküchen dürfen nur gemeinsam 
in Schächten verlegt sein, wenn die Schächte gemäß Abschnitt 3 feuerwiderstandsfähig sind und 
keine anderen Leitungen enthalten. 

5.2 Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen 

Außenluft- und Fortluftöffnungen (Mündungen) von Lüftungsleitungen, aus denen Brandgase ins Freie 
gelangen können, müssen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer oder Rauch 
nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte, Nutzungseinheiten, notwendige Treppenräume, Räume 
zwischen einem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie  oder notwendige Flure über-
tragen werden können. Dies gilt durch Einhaltung einer der folgenden Anforderungen als erfüllt:  

1. Mündungen müssen von Fenstern, anderen Außenwandöffnungen sowie Außenwänden und 
Verkleidungen aus brennbaren Baustoffen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies gilt nicht für die 
Holzlattung hinterlüfteter Fassaden. Ein Abstand zu Fenstern und ähnlichen Öffnungen in Wän-
den ist nicht erforderlich, wenn diese Öffnungen gegenüber der Mündung durch 1,5 m auskra-
gende, entsprechend den Decken feuerwiderstandsfähige und öffnungslose Bauteile aus nicht-
brennbaren Baustoffen geschützt sind. 

Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
um mindestens 1 m überragen oder von diesen – waagerecht gemessen - 1,5 m entfernt sein. 
Diese Abstände sind nicht erforderlich, wenn die Baustoffe in einem Abstand bis mindestens 
1,5 m von den Außenflächen der Lüftungsleitungen gegen Brandgefahr geschützt sind (z.B. 
durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht 
verlegte Betonplatten). 

2. Die Mündungen von Lüftungsleitungen müssen durch Brandschutzklappen gesichert sein. 

5.3 Zuluftanlagen 

Die Übertragung von Rauch in das Gebäude mit der Außenluft über Zuluftanlagen muss durch 
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen verhindert 
werden. Auf diese Klappen kann verzichtet werden, wenn das Ansaugen von Rauch wegen der Lage 
der Außenluftöffnung ausgeschlossen ist.  

5.4 Umluftanlagen 

Bei Lüftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch 
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen geschützt sein. 
Die Rauchauslöseeinrichtungen dafür können in der Umluftleitung oder in der Abluftleitung angeordnet 
sein. Sie können auch in der Zuluftleitung nach Zusammenführung von Außenluft und Umluft 
angeordnet sein, wenn dadurch zugleich die Außenluftansaugung gegen Raucheintritt gesichert 
werden soll.  

Die Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte 
nicht beeinträchtigen. Bei Ansprechen der Rauchauslöseeinrichtungen müssen die Ventilatoren 
abgeschaltet werden, soweit der Weiterbetrieb nicht der Rauchausbreitung entgegenwirkt. 

5 Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen 
 
5.1 Lüftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verschmutzungsgefahr 
 
Lüftungsleitungen, in denen sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können, einschließ-
lich Abluftleitungen von Dunstabzugshauben in Wohnungsküchen, oder die der Lüftung von Räumen 
mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr dienen, dürfen untereinander und mit anderen Lüftungslei-
tungen nicht verbunden sein, es sei denn, die Übertragung von Feuer und Rauch ist durch geeignete 
Brandschutzklappen verhindert. 
 
Abluftleitungen aus Stahlblech von Dunstabzugshauben in Wohnungsküchen dürfen nur gemeinsam 
in Schächten verlegt sein, wenn die Schächte gemäß Abschnitt 3 feuerwiderstandsfähig sind und 
keine anderen Leitungen enthalten. 
 
 
5.2 Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen 
 
Außenluft- und Fortluftöffnungen (Mündungen) von Lüftungsleitungen, aus denen Brandgase ins Freie 
gelangen können, müssen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer oder Rauch 
nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte, Nutzungseinheiten, notwendige Treppenräume, Räume 
zwischen einem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie oder notwendige Flure über-
tragen werden können. Dies gilt durch Einhaltung einer der folgenden Anforderungen als erfüllt:  
 

1. Mündungen müssen von Fenstern, anderen Außenwandöffnungen sowie Außenwänden und 
Verkleidungen aus brennbaren Baustoffen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies gilt nicht für die 
Holzlattung hinterlüfteter Fassaden. Ein Abstand zu Fenstern und ähnlichen Öffnungen in Wän-
den ist nicht erforderlich, wenn diese Öffnungen gegenüber der Mündung durch 1,5 m auskra-
gende, entsprechend den Decken feuerwiderstandsfähige und öffnungslose Bauteile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen geschützt sind. 
 
Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
um mindestens 1 m überragen oder von diesen – waagerecht gemessen – 1,5 m entfernt sein. 
Diese Abstände sind nicht erforderlich, wenn die Baustoffe in einem Abstand bis mindestens 
1,5 m von den Außenflächen der Lüftungsleitungen gegen Brandgefahr geschützt sind (z. B. 
durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht 
verlegte Betonplatten). 
 

2. Die Mündungen von Lüftungsleitungen müssen durch Brandschutzklappen gesichert sein. 
 
 
5.3 Zuluftanlagen 
 
Die Übertragung von Rauch in das Gebäude mit der Außenluft über Zuluftanlagen muss durch 
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen verhindert wer-
den. Auf diese Klappen kann verzichtet werden, wenn das Ansaugen von Rauch wegen der Lage der 
Außenluftöffnung ausgeschlossen ist.  
 
 
5.4 Umluftanlagen 
 
Bei Lüftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch 
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen geschützt sein. 
Die Rauchauslöseeinrichtungen dafür können in der Umluftleitung oder in der Abluftleitung angeordnet 
sein. Sie können auch in der Zuluftleitung nach Zusammenführung von Außenluft und Umluft ange-
ordnet sein, wenn dadurch zugleich die Außenluftansaugung gegen Raucheintritt gesichert werden 
soll.  
 
Die Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte 
nicht beeinträchtigen. Bei Ansprechen der Rauchauslöseeinrichtungen müssen die Ventilatoren abge-
schaltet werden, soweit der Weiterbetrieb nicht der Rauchausbreitung entgegenwirkt. 
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5.5 Lüftungsleitungen und andere Installationen 

Im luftführenden Querschnitt von Lüftungsleitungen dürfen nur Einrichtungen von Lüftungsanlagen 
und zugehörige Leitungen vorhanden sein, die keine brennbaren oder toxischen Stoffe (z.B. Brenn-
stoffe, organische Wärmeträger oder Flüssigkeiten für hydraulische Systeme) und außer Wärmeträ-
gern, die Lufterhitzern von außen auf kürzestem Leitungsweg zugeführt werden, keine Stoffe mit 
Temperaturen von mehr als 110°C enthalten.  

In Schächten und Kanälen der Feuerwiderstandsklassen L 30 / 60 / 90 gemäß DIN 4102-4:1994-03, 
Abschnitte 8.5.1 bis 8.5.6, (s. Bild 1.2, Anordnung 2) dürfen neben Lüftungsleitungen nur Leitungen für 
Wasser, Abwasser und Wasserdampf (nur bis 110°C) so wie für Druckluft verlegt sein, die einschließ-
lich ihrer Dämmschichten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.   

Andere, insbesondere brennbare Installationen sind neben Lüftungsleitungen in Schächten und Kanä-
len nur zulässig, wenn deren Wände gemäß Abschnitt 3 feuerwiderstandsfähig sind und der Feuer-
widerstandsklasse F 30 / 60 / 90  entsprechen. Öffnungen in den Wänden müssen dichte Verschlüsse 
(z.B. mit umlaufendem Anschlag) mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wände, und alle ein- und 
austretenden Lüftungsleitungen müssen an den Durchtrittsstellen  (auch zur Lüftungszentrale)  Brand-
schutzklappen K 30 / 60 / 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß Abschnitt 3 ohne Zusatzkennzeich-
nung für eine eingeschränkte Verwendung) haben (s. Bild 1.2, Anordnung 1). Die Notwendigkeit 
brandschutztechnischer Maßnahmen für die anderen Installationen bleibt unberührt. 

5.6 Begrenzung von Kräften 

Lüftungsleitungen müssen so geführt und hergestellt sein, dass sie infolge ihrer Erwärmung, auch 
durch Brandeinwirkung, keine erheblichen Kräfte auf tragende Bauteile oder Bauteile ausüben kön-
nen, die feuerwiderstandsfähig sein müssen. Dies gilt als erfüllt, wenn ausreichende Dehnungsmög-
lichkeiten, bei Lüftungsleitungen aus Stahl ca. 10 mm pro lfd. Meter Leitungslänge, vorhanden sind. 
Bei anderen Baustoffen der Lüftungsleitungen, wie hochlegierten Stählen und Nichteisenmetallen,
sind deren Längenausdehnungskoeffizienten zu berücksichtigen. 

Bei zweiseitig fester Einspannung einer Leitung gilt Satz 1 auch als erfüllt, wenn 

1. der Abstand zwischen zwei Einspannstellen nicht mehr als 5 m beträgt, 

2. die Leitung keine erhebliche Längssteifigkeit besitzt (z. B. Spiralfalzrohre mit Steckstutzen bis 
250 mm Durchmesser oder Flexrohre), 

3. Längenänderungen in der Lüftungsleitung durch Bögen und Verziehungen aufgenommen wer-
den, die zu anderen Leitungsverformungen (z. B. Ausknickungen) führen (siehe Bild 5), oder 

4. Kompensatoren (z. B. Segeltuchstutzen) verwendet werden (Reaktionskraft < 1 kN). 

5.7 Durchführungen durch feuerwiderstandsfähige raumabschließende Bauteile 

Leitungsabschnitte, die brandschutztechnisch zu trennende Gebäudeabschnitte überbrücken, müssen 
die höchste bezogen auf die durchdrungenen raumabschließenden Bauteile nach Abschnitt 3 gefor-
derte Feuerwiderstandsfähigkeit oder in diesen Bauteilen Absperrvorrichtungen haben (Schematische 
Darstellungen 1.1 und 1.2, Bilder 1.1 bis 1.4, und 3, Bilder 3.1 und 3.2). Absperrvorrichtungen dürfen
außerhalb dieser Bauteile nur installiert werden, wenn ihre Verwendbarkeitsnachweise dies zulassen.  

Soweit Lüftungsleitungen ohne Brandschutzklappen durch raumabschließende Bauteile, für die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, hindurchgeführt werden dürfen, müssen verbleibende Quer-
schnitte der Durchdringungsöffnungen mit geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen dicht 
und in der Dicke dieser Bauteile verschlossen sein. Zum Verschluss von Spalten bis zu einer Breite 
von 50 mm gelten Stopfungen aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt >1000° C ohne weiteren 
Nachweis als geeignet. Durch weitere Installationen darf die Stopfung nicht gemindert werden. Die für 
eine Lüftungsleitung geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit muss auch innerhalb der Durchdringungs-
öffnungen der Bauteile gegeben sein. 

5.8 Abstände zu brennbaren Baustoffen 

5.5 Lüftungsleitungen und andere Installationen 
 
Im luftführenden Querschnitt von Lüftungsleitungen dürfen nur Einrichtungen von Lüftungsanlagen 
und zugehörige Leitungen vorhanden sein, die keine brennbaren oder toxischen Stoffe (z. B. Brenn-
stoffe, organische Wärmeträger oder Flüssigkeiten für hydraulische Systeme) und außer Wärmeträ-
gern, die Lufterhitzern von außen auf kürzestem Leitungsweg zugeführt werden, keine Stoffe mit 
Temperaturen von mehr als 110°C enthalten.  
 
In Schächten und Kanälen der Feuerwiderstandsklassen L 30/60/90 gemäß DIN 4102-4:1994-03, 
Abschnitte 8.5.1 bis 8.5.6 (s. Bild 1.2, Anordnung 2), dürfen neben Lüftungsleitungen nur Leitungen für 
Wasser, Abwasser und Wasserdampf (nur bis 110°C) sowie für Druckluft verlegt sein, die einschließ-
lich ihrer Dämmschichten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.   
 
Andere, insbesondere brennbare Installationen, sind neben Lüftungsleitungen in Schächten und Ka-
nälen nur zulässig, wenn deren Wände gemäß Abschnitt 3 feuerwiderstandsfähig sind und der Feuer-
widerstandsklasse F 30/60/90  entsprechen. Öffnungen in den Wänden müssen dichte Verschlüsse 
(z. B. mit umlaufendem Anschlag) mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wände, und alle ein- und 
austretenden Lüftungsleitungen müssen an den Durchtrittsstellen (auch zur Lüftungszentrale) 
Brandschutzklappen K 30/60/90 (Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß Abschnitt 3 ohne Zusatzkenn-
zeichnung für eine eingeschränkte Verwendung) haben (s. Bild 1.2, Anordnung 1). Die Notwendigkeit 
brandschutztechnischer Maßnahmen für die anderen Installationen bleibt unberührt. 
 
 
5.6 Begrenzung von Kräften 
 
Lüftungsleitungen müssen so geführt und hergestellt sein, dass sie infolge ihrer Erwärmung, auch 
durch Brandeinwirkung, keine erheblichen Kräfte auf tragende Bauteile oder Bauteile ausüben kön-
nen, die feuerwiderstandsfähig sein müssen. Dies gilt als erfüllt, wenn ausreichende Dehnungsmög-
lichkeiten, bei Lüftungsleitungen aus Stahl ca. 10 mm pro lfd. Meter Leitungslänge, vorhanden sind. 
Bei anderen Baustoffen der Lüftungsleitungen, wie hochlegierten Stählen und Nichteisenmetallen, 
sind deren Längenausdehnungskoeffizienten zu berücksichtigen. 
 
Bei zweiseitig fester Einspannung einer Leitung gilt Satz 1 auch als erfüllt, wenn 
 

1. der Abstand zwischen zwei Einspannstellen nicht mehr als 5 m beträgt, 
 

2. die Leitung keine erhebliche Längssteifigkeit besitzt (z. B. Spiralfalzrohre mit Steckstutzen bis 
250 mm Durchmesser oder Flexrohre), 
 

3. Längenänderungen in der Lüftungsleitung durch Bögen und Verziehungen aufgenommen wer-
den, die zu anderen Leitungsverformungen (z. B. Ausknickungen) führen (s. Bild 5), oder 
 

4. Kompensatoren (z. B. Segeltuchstutzen) verwendet werden (Reaktionskraft < 1 kN). 
 
 
5.7 Durchführungen durch feuerwiderstandsfähige raumabschließende Bauteile 
 
Leitungsabschnitte, die brandschutztechnisch zu trennende Gebäudeabschnitte überbrücken, müssen 
die höchste bezogen auf die durchdrungenen raumabschließenden Bauteile nach Abschnitt 3 gefor-
derte Feuerwiderstandsfähigkeit oder in diesen Bauteilen Absperrvorrichtungen haben (Schematische 
Darstellungen 1.1 und 1.2, Bilder 1.1 bis 1.4, und 3, Bilder 3.1 und 3.2). Absperrvorrichtungen dürfen 
außerhalb dieser Bauteile nur installiert werden, wenn ihre Verwendbarkeitsnachweise dies zulassen.  
 
Soweit Lüftungsleitungen ohne Brandschutzklappen durch raumabschließende Bauteile, für die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, hindurchgeführt werden dürfen, müssen verbleibende Quer-
schnitte der Durchdringungsöffnungen mit geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen dicht 
und in der Dicke dieser Bauteile verschlossen sein. Zum Verschluss von Spalten bis zu einer Breite 
von 50 mm gelten Stopfungen aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt >1000° C ohne weiteren 
Nachweis als geeignet. Durch weitere Installationen darf die Stopfung nicht gemindert werden. Die für 
eine Lüftungsleitung geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit muss auch innerhalb der 
Durchdringungsöffnungen der Bauteile gegeben sein. 
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Zwischen den äußeren Oberflächen von Leitungsabschnitten, die im Betrieb eine Temperatur von 
mehr als 85° C erreichen können, und flächig angren zenden ungeschützten Bauteilen mit brennbaren 
Baustoffen muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten sein. 

5.9 Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein müssen 

Leitungsabschnitte, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, müssen an Bauteilen mit ent-
sprechender Feuerwiderstandsfähigkeit befestigt sein. 

5.10 Leitungsabschnitte im Freien 

Leitungsabschnitte im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können, müssen entsprechend 
Abschnitt 3 Satz 3 feuerwiderstandsfähig sein. Abweichend von Satz 1 müssen die Leitungen nur aus 
Stahlblech bestehen, wenn sie zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von mindestens 
40 cm einhalten; der Abstand braucht nur 20 cm zu betragen, wenn die brennbaren Baustoffe durch 
eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen 
Entflammen geschützt sind. 

Abweichend von den Sätzen 1 und 2 dürfen Leitungsabschnitte aus schwerentflammbaren Baustoffen 
über Flachdächern verlaufen, wenn 

1. sie gegen Herabfallen auch im Brandfall gesichert sind, 

2. ihr Abstand von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen, sofern die Baustoffe nicht innerhalb die- 
ses Abstands gegen Entflammen geschützt sind, mindestens 1,5 m beträgt, und  

3. Dachoberflächen aus brennbaren Baustoffen unterhalb der Leitungen in einem Abstand bis min- 
destens 1,5 m von den Außenflächen der Leitung gegen Entflammen geschützt sind (z.B. durch 
eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht verlegte 
Betonplatten). 

5.11 Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken 

Lüftungsleitungen, die oberhalb von Unterdecken verlegt sind, für die als selbstständiges Bauteil eine
Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, müssen so befestigt sein, dass sie auch im Brandfall nicht 
herabfallen können (s. DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5). 

5.12 Lüftungsleitungen im Dachraum 

Lüftungsleitungen, die eine Decke zwischen oberstem Geschoss und Dachraum durchdringen, für die 
eine Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, und durch den Dachraum geführt sind, müssen in sinn-
gemäßer Anwendung des Abschnitts 5.7 

1. Absperrvorrichtungen haben (Bild 2.1),  

2. im Dachraum feuerwiderstandsfähig sein, oder 

3. im Dachraum (bei Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) eine 
feuerwiderstandsfähige Ummantelung haben (s. Bild 2.2).  

6 Einrichtungen zur Luftaufbereitung und Lüftungszentralen 

6.1 Lufterhitzer 

Für Lufterhitzer, deren Heizflächen eine Temperatur von mehr als 160° C erreichen können, muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Abstand von 50 bis 100 cm in Richtung des Luftstroms hinter dem 
Lufterhitzer in die Lüftungsleitung eingebaut werden, der den Lufterhitzer bei Erreichen einer Lufttem-
peratur von 110° C selbsttätig abschaltet.  

5.8 Abstände zu brennbaren Baustoffen 
 
Zwischen den äußeren Oberflächen von Leitungsabschnitten, die im Betrieb eine Temperatur von 
mehr als 85° C erreichen können, und flächig angrenzenden ungeschützten Bauteilen mit brennbaren 
Baustoffen muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten sein. 
 
 
5.9 Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein müssen 
 
Leitungsabschnitte, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, müssen an Bauteilen mit ent-
sprechender Feuerwiderstandsfähigkeit befestigt sein. 
 
 
5.10 Leitungsabschnitte im Freien 
 
Leitungsabschnitte im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können, müssen entsprechend 
Abschnitt 3 Satz 3 feuerwiderstandsfähig sein. Abweichend von Satz 1 müssen die Leitungen nur aus 
Stahlblech bestehen, wenn sie zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von mindestens 
40 cm einhalten; der Abstand braucht nur 20 cm zu betragen, wenn die brennbaren Baustoffe durch 
eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen Ent-
flammen geschützt sind. 
 
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 dürfen Leitungsabschnitte aus schwer entflammbaren Bau-
stoffen über Flachdächern verlaufen, wenn 

1. sie gegen Herabfallen auch im Brandfall gesichert sind, 

2. ihr Abstand von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen, sofern die Baustoffe nicht innerhalb die-
ses Abstands gegen Entflammen geschützt sind, mindestens 1,5 m beträgt, und  

3. Dachoberflächen aus brennbaren Baustoffen unterhalb der Leitungen in einem Abstand bis min-
destens 1,5 m von den Außenflächen der Leitung gegen Entflammen geschützt sind (z. B. durch 
eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht verlegte 
Betonplatten). 

 
 
5.11 Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken 
 
Lüftungsleitungen, die oberhalb von Unterdecken verlegt sind, für die als selbständiges Bauteil eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, müssen so befestigt sein, dass sie auch im Brandfall nicht 
herabfallen können (s. DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5). 
 
 
5.12 Lüftungsleitungen im Dachraum 
 
Lüftungsleitungen, die eine Decke zwischen oberstem Geschoss und Dachraum durchdringen, für die 
eine Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, und durch den Dachraum geführt sind, müssen in sinn-
gemäßer Anwendung des Abschnitts 5.7 

1. Absperrvorrichtungen haben (Bild 2.1),  

2. im Dachraum feuerwiderstandsfähig sein oder 

3. im Dachraum (bei Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) eine feuer-
widerstandsfähige Ummantelung haben (s. Bild 2.2).  

 
 
6 Einrichtungen zur Luftaufbereitung und Lüftungszentralen 

6.1 Lufterhitzer 
 
Für Lufterhitzer, deren Heizflächen eine Temperatur von mehr als 160° C erreichen können, muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Abstand von 50 bis 100 cm in Richtung des Luftstroms hinter dem 
Lufterhitzer in die Lüftungsleitung eingebaut werden, der den Lufterhitzer bei Erreichen einer Lufttem-
peratur von 110° C selbsttätig abschaltet.  
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Direkt befeuerte Lufterhitzer müssen, wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer nicht so angeordnet 
ist, dass er die rechtzeitige Abschaltung der Beheizung gewährleistet, zusätzlich einen Strömungs-
wächter haben, der bei ungenügendem Luftstrom die Beheizung selbsttätig abschaltet. 

6.2 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider 

Für Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider aus brennbaren Baustoffen muss durch 
ein im Luftstrom nachgeschaltetes engmaschiges Gitter oder durch eine geeignete nachgeschaltete 
Luftaufbereitungseinrichtung aus nichtbrennbaren Baustoffen sichergestellt sein, dass brennende Tei-
le nicht vom Luftstrom mitgeführt werden können. 

6.3 Wärmerückgewinnungsanlagen 

Bei Wärmerückgewinnungsanlagen muss die Brandübertragung zwischen Abluft und Zuluft durch ge-
eignete Vorkehrungen, z. B.  durch installationstechnische Maßnahmen, wie getrennter Wärmeaus-
tausch über Wärmeträger bei Zu- und Abluftleitungen, Schutz der Zuluftleitung durch Brandschutz-
klappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder Rauchschutzklappen, ausgeschlossen sein. 

6.4 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen 

Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen in Gebäuden müssen in einem besonderen Raum 
(Lüftungszentrale) aufgestellt werden, wenn die in der Richtung des Luftstroms an sie anschließenden 
Lüftungsleitungen in mehrere Geschosse (außer von Gebäuden geringer Höhe) oder Brandabschnitte 
des Gebäudes führen.

Die Lüftungszentrale darf nicht anderweitig genutzt werden; sie kann jedoch selbst luftdurchströmt 
sein (Kammerbauweise).   

6.4.1 Bauteile, Fußböden und Öffnungen von Lüftungszentralen  

Tragende oder aussteifende Bauteile von Lüftungszentralen sowie deren Decken und Wände zu an-
deren Räumen müssen der höchsten Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechen, die für Decken oder 
Wände gefordert ist, durch die Lüftungsleitungen von der Lüftungszentrale aus hindurchgeführt sind; 
dabei bleiben Kellerdecken unberücksichtigt. 

Andere Wände und Decken sowie Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder 
durch eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen Ent-
flammen geschützt sein.  

Lüftungszentralen dürfen keine Öffnungen zu Aufenthaltsräumen haben. Öffnungen zu anderen Räu-
men müssen mindestens feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. Abschlüs-
se zu notwendigen Treppenräumen müssen zusätzlich rauchdicht sein. 

6.4.2 Ausgänge von Lüftungszentralen 

Von jeder Stelle der Lüftungszentrale muss in höchstens 35 m Entfernung ein Ausgang zu einem Flur 
in der Bauart notwendiger Flure, zu einem Treppenraum in der Bauart notwendiger Treppenräume 
oder unmittelbar ins Freie erreichbar sein.  

6.4.3 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen

Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen müssen  

1. aus Stahlblech und ohne brennbare Dämmschichten hergestellt sein, 

2. entsprechend Abschnitt 6.4.1 Satz 1 feuerwiderstandsfähig sein, oder 

Direkt befeuerte Lufterhitzer müssen, wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer nicht so angeordnet 
ist, dass er die rechtzeitige Abschaltung der Beheizung gewährleistet, zusätzlich einen Strömungs-
wächter haben, der bei ungenügendem Luftstrom die Beheizung selbsttätig abschaltet. 
 
 
6.2 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider 
 
Für Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider aus brennbaren Baustoffen muss durch 
ein im Luftstrom nachgeschaltetes engmaschiges Gitter oder durch eine geeignete nachgeschaltete 
Luftaufbereitungseinrichtung aus nichtbrennbaren Baustoffen sichergestellt sein, dass brennende Tei-
le nicht vom Luftstrom mitgeführt werden können. 
 
 
6.3 Wärmerückgewinnungsanlagen 
 
Bei Wärmerückgewinnungsanlagen muss die Brandübertragung zwischen Abluft und Zuluft durch ge-
eignete Vorkehrungen, z. B. durch installationstechnische Maßnahmen, wie getrennter Wärmeaus-
tausch über Wärmeträger bei Zu- und Abluftleitungen, Schutz der Zuluftleitung durch Brandschutz-
klappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder Rauchschutzklappen, ausgeschlossen sein. 
 
 
6.4 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen 
 
Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen in Gebäuden müssen in einem besonderen Raum 
(Lüftungszentrale) aufgestellt werden, wenn die in der Richtung des Luftstroms an sie anschließenden 
Lüftungsleitungen in mehrere Geschosse (außer von Gebäuden geringer Höhe) oder Brandabschnitte 
des Gebäudes führen.
 
Die Lüftungszentrale darf nicht anderweitig genutzt werden; sie kann jedoch selbst luftdurchströmt 
sein (Kammerbauweise).   
 
 
6.4.1 Bauteile, Fußböden und Öffnungen von Lüftungszentralen  
 
Tragende oder aussteifende Bauteile von Lüftungszentralen sowie deren Decken und Wände zu an-
deren Räumen müssen der höchsten Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechen, die für Decken oder 
Wände gefordert ist, durch die Lüftungsleitungen von der Lüftungszentrale aus hindurchgeführt sind; 
dabei bleiben Kellerdecken unberücksichtigt. 
 
Andere Wände und Decken sowie Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder 
durch eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen Ent-
flammen geschützt sein.  
 
Lüftungszentralen dürfen keine Öffnungen zu Aufenthaltsräumen haben. Öffnungen zu anderen Räu-
men müssen mindestens feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. Abschlüs-
se zu notwendigen Treppenräumen müssen zusätzlich rauchdicht sein. 
 
 
6.4.2 Ausgänge von Lüftungszentralen 
 
Von jeder Stelle der Lüftungszentrale muss in höchstens 35 m Entfernung ein Ausgang zu einem Flur 
in der Bauart notwendiger Flure, zu einem Treppenraum in der Bauart notwendiger Treppenräume 
oder unmittelbar ins Freie erreichbar sein.  
 

6.4.3 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen 
 
Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen müssen  
 

1. aus Stahlblech und ohne brennbare Dämmschichten hergestellt sein, 
 
2. entsprechend Abschnitt 6.4.1 Satz 1 feuerwiderstandsfähig sein, oder 
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3. an den Ein- und Austritten zur Lüftungszentrale, ausgenommen an Ein- und Austritten von Fort-
luft- oder Außenluftleitungen, die unmittelbar ins Freie führen, entsprechend Abschnitt 6.4.1 
Satz 1 feuerwiderstandsfähige und mit Rauchauslöseeinrichtungen ausgestattete Brandschutz-
klappen haben.  

Abweichend von Satz 1 Nr. 2 und 3 dürfen, wenn die Lüftungszentrale 

1. im obersten Geschoss liegt und 

2. im Dach eine selbsttätig öffnende, durch Rauchmelder in der Lüftungszentrale auslösende 
Rauchabzugseinrichtung mit einem freien Querschnitt von mindestens dem 2,5-fachen des 
lichten Querschnitts der größten in die Lüftungszentrale führenden Abluftleitung hat, 

schwerentflammbare Baustoffe für Lüftungsleitungen verwendet werden, die durch das Dach der 
Lüftungszentrale unmittelbar ins Freie führen und gegenüber entsprechenden Bauteilen anderer 
Lüftungsleitungen in der Lüftungszentrale durch 

a) einen Abstand von mindestens 40 cm zwischen den Bauteilen,  

b) einen mindestens 2 cm dicken Strahlungsschutz aus mineralischen nichtbrennbaren 
Baustoffen zwischen den Bauteilen oder 

c) andere mindestens gleich gut schützende Bauteile

gegen Entflammen geschützt sind (s. a. Bild 4). 

7. Zusätzliche Bestimmungen für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 

In Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 dürfen Absperrvorrichtungen gegen Brandübertra-
gung der Feuerwiderstandsklassen  K  30 / 60 / 90 – 18017 nur verwendet werden (s. Bilder 6.1 und 
6.2.1 bis 6.2.3), wenn sie im Zusammenwirken mit den Bauteilen der Entlüftungsanlage die Brand-
übertragung in andere Geschosse zu verhindern. Diese Absperrvorrichtungen sind zur Verhinderung 
einer Brandübertragung innerhalb von Geschossen (insbesondere bei der Überbrückung von Flur- 
oder Trennwänden) nicht zulässig. Sie dürfen jedoch unter den Voraussetzungen nach Satz 1 über 
den Anwendungsbereich der DIN 18017-3:1990-08 hinaus auch für Abluftanlagen von Toiletten und 
Bädern in nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden, in Lüftungsanlagen der Bauart nach DIN 
18017-3:1990-08, bei denen die Zuluft über Leitungen zugeführt wird, sowie nach Maßgabe bauauf-
sichtlicher Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise in Abluftanlagen innenliegender Woh-
nungsküchen und Kochnischen verwendet werden. 

Die Lüftungsleitungen und Absperrvorrichtungen müssen über die Bestimmungen der jeweiligen 
Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise hinaus folgenden Anforderungen entsprechen:  

1. Vertikale Lüftungsleitungen (Hauptleitungen) und Schächte für Lüftungsleitungen müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit (L 30 / 60 oder F 30 / 
60) haben, die der für die durchdrungenen Decken geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit (bei 
Decken, die feuerbeständig sein müssen, L 60 oder F 60) entspricht. Davon abweichend müs-
sen Hauptleitungen mit einem Querschnitt bis zu 350 cm2, die an den Durchdringungstellen der 
Decken entsprechend feuerwiderstandsfähige Absperrvorrichtungen haben, nur aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. 

2. Hauptleitungen innerhalb von feuerwiderstandsfähigen Schächten sowie außerhalb der Schäch-
te liegende Anschlussleitungen zwischen Absperrvorrichtungen und luftführenden Hauptleitun-
gen müssen aus Stahlblech bestehen. Anschlussleitungen zwischen Schachtwandung und aus-
serhalb des Schachtes angeordneten Absperrvorrichtungen dürfen jeweils nicht länger als 6 m 
sein; die Anschlussleitungen dürfen keine Bauteile überbrücken, die feuerwiderstandsfähig sein 
müssen. Anschlussleitungen innerhalb von Schächten  müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 

3. Der erforderliche und vorhandene Querschnitt der Absperrvorrichtungen (Anschlussquerschnitt) 
darf höchstens 350 cm² betragen. 

3. an den Ein- und Austritten zur Lüftungszentrale, ausgenommen an Ein- und Austritten von Fort-
luft- oder Außenluftleitungen, die unmittelbar ins Freie führen, entsprechend Abschnitt 6.4.1 
Satz 1 feuerwiderstandsfähige und mit Rauchauslöseeinrichtungen ausgestattete Brandschutz-
klappen haben.  

 
Abweichend von Satz 1 Nrn. 2 und 3 dürfen, wenn die Lüftungszentrale 
 

1. im obersten Geschoss liegt und 
 

2. im Dach eine selbsttätig öffnende, durch Rauchmelder in der Lüftungszentrale auslösende 
Rauchabzugseinrichtung mit einem freien Querschnitt von mindestens dem 2,5-Fachen des 
lichten Querschnitts der größten in die Lüftungszentrale führenden Abluftleitung hat, 

 
schwer entflammbare Baustoffe für Lüftungsleitungen verwendet werden, die durch das Dach der 
Lüftungszentrale unmittelbar ins Freie führen und gegenüber entsprechenden Bauteilen anderer 
Lüftungsleitungen in der Lüftungszentrale durch 
 

a) einen Abstand von mindestens 40 cm zwischen den Bauteilen,  
 
b) einen mindestens 2 cm dicken Strahlungsschutz aus mineralischen nichtbrennbaren 

Baustoffen zwischen den Bauteilen oder 
 
c) andere mindestens gleich gut schützende Bauteile 

 
gegen Entflammen geschützt sind (s. a. Bild 4). 
 
 
7. Zusätzliche Bestimmungen für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 
 
In Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 dürfen Absperrvorrichtungen gegen Brandübertra-
gung der Feuerwiderstandsklassen K  30/60/90- 18017 nur verwendet werden (s. Bilder 6.1 und 6.2.1 
bis 6.2.3), wenn sie im Zusammenwirken mit den Bauteilen der Entlüftungsanlage die Brand-
übertragung in andere Geschosse verhindern. Diese Absperrvorrichtungen sind zur Verhinderung 
einer Brandübertragung innerhalb von Geschossen (insbesondere bei der Überbrückung von Flur- 
oder Trennwänden) nicht zulässig. Sie dürfen jedoch unter den Voraussetzungen nach Satz 1 über 
den Anwendungsbereich der DIN 18017-3:1990-08 hinaus auch für Abluftanlagen von Toiletten und 
Bädern in nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden, in Lüftungsanlagen der Bauart nach  
DIN 18017-3:1990-08, bei denen die Zuluft über Leitungen zugeführt wird, sowie nach Maßgabe 
bauaufsichtlicher Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise in Abluftanlagen innenliegender 
Wohnungsküchen und Kochnischen verwendet werden. 
 
Die Lüftungsleitungen und Absperrvorrichtungen müssen über die Bestimmungen der jeweiligen 
Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise hinaus folgenden Anforderungen entsprechen:  

 
1. Vertikale Lüftungsleitungen (Hauptleitungen) und Schächte für Lüftungsleitungen müssen aus 

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit (L 30/60 oder  
F 30/60) haben, die der für die durchdrungenen Decken geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit 
(bei Decken, die feuerbeständig sein müssen, L 60 oder F 60) entspricht. Davon abweichend 
müssen Hauptleitungen mit einem Querschnitt bis zu 350 cm2, die an den Durchdringungstellen 
der Decken entsprechend feuerwiderstandsfähige Absperrvorrichtungen haben, nur aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

 
2. Hauptleitungen innerhalb von feuerwiderstandsfähigen Schächten sowie außerhalb der Schäch-

te liegende Anschlussleitungen zwischen Absperrvorrichtungen und luftführenden Hauptleitun-
gen müssen aus Stahlblech bestehen. Anschlussleitungen zwischen Schachtwandung und aus-
serhalb des Schachtes angeordneten Absperrvorrichtungen dürfen jeweils nicht länger als 6 m 
sein; die Anschlussleitungen dürfen keine Bauteile überbrücken, die feuerwiderstandsfähig sein 
müssen. Anschlussleitungen innerhalb von Schächten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 
 

3. Der erforderliche und vorhandene Querschnitt der Absperrvorrichtungen (Anschlussquerschnitt) 
darf höchstens 350 cm² betragen. 
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Hauptleitungen, die nicht an den Durchdringungsstellen der Decken Absperrvorrichtungen mit der für 
die Decken geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit haben, dürfen höchstens einen Querschnitt von 
1000 cm2 haben und nur 

1. als feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen oder als feuerwiderstandsfähige Schächte 
ausgebildet sein, in denen keine Installationen verlegt sind und die im Wesentlichen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehende Absperrvorrichtungen haben (Bild 6.2.1),  

2. in feuerwiderstandsfähigen Schächten bis 1000 cm2 Querschnitt verlegt sein, in denen keine 
weiteren Installationen untergebracht sind und die im Wesentlichen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehende Absperrvorrichtungen haben (Bild 6.2.2), oder 

3. in feuerwiderstandsfähigen Schächten ohne Beschränkung des Querschnitts verlegt sein, wenn 
der Restquerschnitt zwischen Schacht und Hauptleitung mit einem mindestens 100 mm dicken 
Mörtelverguss in der Ebene der jeweiligen Geschossdecke vollständig verschlossen ist und 
weitere Installationen nur aus nichtbrennbaren Baustoffen und für nichtbrennbare Medien 
vorhanden sind (Bild 6.2.3). Die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen für diese 
weiteren Installationen bleibt unberührt. 

Dunstabzugshauben dürfen an Lüftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklas-
sen K 30/60/90 -18017 nur entsprechend den Bestimmungen der Verwendbarkeits- oder Anwendbar-
keitsnachweise für die Absperrvorrichtungen angeschlossen sein.  

8 Abluftleitungen von gewerblichen und vergleichbaren Küchen, ausgenommen 
Kaltküchen 

8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsfähigkeit der Abluftleitungen 

Abluftleitungen von gewerblichen und vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen, müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen, sofern die Ausbreitung von Feuer und Rauch 
nicht auf andere Weise, z.B. durch Absperrvorrichtungen mit einem bauaufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis für diesen Zweck verhindert wird, vom Austritt aus der Küche an mindestens eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Klassifizierung L 90 aufweisen. Für Leitungsabschnitte im Freien gilt 
Abschnitt 5.10 sinngemäß. 

8.2 Ventilatoren 

Ventilatoren müssen so ausgeführt und eingebaut sein, dass sie leicht zugänglich sind und leicht kon-
trolliert und gereinigt werden können. Sie müssen von der Küche aus abgeschaltet werden können. 
Die Antriebsmotoren müssen sich außerhalb des Abluftstromes befinden. 

8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen 

Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten können. Leitun-
gen aus Blech mit gelöteten, geschweißten oder mit dauerelastischem und gegen chemische und 
mechanische Beanspruchung unempfindlichem Dichtungsmaterial hergestellten Verbindungsstellen 
können als fettdicht angesehen werden. 

8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen 

In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, wie Hauben oder Lüftungsdecken, müssen geeignete 
Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen angeordnet sein. Filter und Abscheider 
müssen einschließlich ihrer Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Filter müssen 
leicht ein- und ausgebaut werden können. Die innere Oberfläche der Abluftleitungen muss leicht zu 
reinigen sein. Leitungen mit profilierten Wandungen, wie flexible Rohre, und Leitungen aus porösen 
oder saugfähigen Baustoffen sind unzulässig. 

Die Abluftleitungen müssen an jeder Richtungsänderung, vor und hinter Absperrvorrichtungen und in 
ausreichender Anzahl in gerade geführten Leitungsabschnitten Reinigungsöffnungen haben. Wenn im 
Bereich der Fettfilter und anderer Fettabscheideeinrichtungen die Reinigung nicht von der Abzugs-

Hauptleitungen, die nicht an den Durchdringungsstellen der Decken Absperrvorrichtungen mit der für 
die Decken geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit haben, dürfen höchstens einen Querschnitt von 
1000 cm2 haben und nur 

 
1. als feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen oder als feuerwiderstandsfähige Schächte 

ausgebildet sein, in denen keine Installationen verlegt sind und die im Wesentlichen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehende Absperrvorrichtungen haben (Bild 6.2.1),  

 
2. in feuerwiderstandsfähigen Schächten bis 1000 cm2 Querschnitt verlegt sein, in denen keine 

weiteren Installationen untergebracht sind und die im Wesentlichen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehende Absperrvorrichtungen haben (Bild 6.2.2), oder 

 
3. in feuerwiderstandsfähigen Schächten ohne Beschränkung des Querschnitts verlegt sein, wenn 

der Restquerschnitt zwischen Schacht und Hauptleitung mit einem mindestens 100 mm dicken 
Mörtelverguss in der Ebene der jeweiligen Geschossdecke vollständig verschlossen ist und 
weitere Installationen nur aus nichtbrennbaren Baustoffen und für nichtbrennbare Medien 
vorhanden sind (Bild 6.2.3). Die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen für diese 
weiteren Installationen bleibt unberührt. 

 
Dunstabzugshauben dürfen an Lüftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklas-
sen K 30/60/90-18017 nur entsprechend den Bestimmungen der Verwendbarkeits- oder Anwendbar-
keitsnachweise für die Absperrvorrichtungen angeschlossen sein.  
 
 
8 Abluftleitungen von gewerblichen und vergleichbaren Küchen, ausgenommen 

Kaltküchen 
 
8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsfähigkeit der Abluftleitungen 
 
Abluftleitungen von gewerblichen und vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen, müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen, sofern die Ausbreitung von Feuer und Rauch 
nicht auf andere Weise, z. B. durch Absperrvorrichtungen mit einem bauaufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis für diesen Zweck verhindert wird, vom Austritt aus der Küche an mindestens eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Klassifizierung L 90 aufweisen. Für Leitungsabschnitte im Freien gilt 
Abschnitt 5.10 sinngemäß. 
 
 
8.2 Ventilatoren 
 
Ventilatoren müssen so ausgeführt und eingebaut sein, dass sie leicht zugänglich sind und leicht kont-
rolliert und gereinigt werden können. Sie müssen von der Küche aus abgeschaltet werden können. 
Die Antriebsmotoren müssen sich außerhalb des Abluftstromes befinden. 
 
 
8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen 
 
Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten können. Leitun-
gen aus Blech mit gelöteten, geschweißten oder mit dauerelastischem und gegen chemische und 
mechanische Beanspruchung unempfindlichem Dichtungsmaterial hergestellten Verbindungsstellen 
können als fettdicht angesehen werden. 
 
 
8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen 
 
In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, wie Hauben oder Lüftungsdecken, müssen geeignete 
Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen angeordnet sein. Filter und Abscheider 
müssen einschließlich ihrer Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Filter müssen 
leicht ein- und ausgebaut werden können. Die innere Oberfläche der Abluftleitungen muss leicht zu 
reinigen sein. Leitungen mit profilierten Wandungen, wie flexible Rohre, und Leitungen aus porösen 
oder saugfähigen Baustoffen sind unzulässig. 
 
Die Abluftleitungen müssen an jeder Richtungsänderung, vor und hinter Absperrvorrichtungen und in 
ausreichender Anzahl in gerade geführten Leitungsabschnitten Reinigungsöffnungen haben. Wenn im 
Bereich der Fettfilter und anderer Fettabscheideeinrichtungen die Reinigung nicht von der Abzugs-
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einrichtung aus möglich oder durch technische Maßnahmen ausreichend sichergestellt ist, sind dort 
Reinigungsöffnungen erforderlich. Reinigungsöffnungen müssen einen mindestens der Abluftleitung 
entsprechenden lichten Querschnitt haben, es genügt jedoch ein lichter Querschnitt von 3600 cm². 

Abluftleitungen müssen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen von Konden-
sat und Reinigungsmittel haben. 

9 Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgasen aus Feuerstätten  

9.1 Küchenabluft und Abgase aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe 

Gegen die Ableitung der Abgase von Küchen-Gasgeräten über die Abzugseinrichtungen und 
Abluftleitungen der Küchen bestehen i. S. von § 21 Abs. 3 Satz 2 DVNBauO keine Bedenken, wenn 
dabei die technische Regel DVGW „Arbeitsblatt G 634: September 1998 - Installation von Gasgeräten 
in gewerblichen Küchen in Gebäuden" beachtet wird. 

9.2 Küchenabluft und Abgase aus Kochgeräten für feste Brennstoffe 

Die Betriebs- und Brandsicherheit der Lüftungsleitungen sowie der ordnungsgemäße Betrieb der Feu-
erungsanlagen i. S. von § 39 NBauO wird durch die Ableitung der Abgase von Kochgeräten für feste 
Brennstoffe (z.B. von Holzkohlegrillgeräten) über Abzugseinrichtungen und Abluftleitungen von Kü-
chen nicht beeinträchtigt, wenn die Leitungen in der Bauart von Schornsteinen ausgeführt sind und in 
ihre Wandungen Fett in gefährlichen Mengen nicht eindringen kann. 

Diesen Anforderungen genügen Lüftungsleitungen mit geschweißten oder nahtlosen Innenrohren aus 
Edelstahl und gegen chemische und mechanische Beanspruchungen unempfindlichen Dichtungen. 
Diese Lüftungsleitungen müssen zusätzlich an jeder Richtungsänderung Reinigungsöffnungen haben. 

10 Anforderungen an Lüftungsanlagen in Sonderbauten

Die Anforderungen der vorstehenden Abschnitte 3 bis 9 entsprechen in der Regel den brandschutz-
technischen Erfordernissen für Lüftungsanlagen in Sonderbauten. 

Für Lüftungsanlagen in Gebäuden oder Räumen 

1. für große Menschenansammlungen, 

2. für kranke oder behinderte Menschen oder 

3. mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr  

können zusätzliche oder andere brandschutztechnische Maßnahmen, z.B. zusätzliche Rauchauslöse-
einrichtungen für Brandschutzklappen zur Verhinderung der Rauchübertragung erforderlich sein. Die 
Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte nicht 
beeinträchtigen.  

einrichtung aus möglich oder durch technische Maßnahmen ausreichend sichergestellt ist, sind dort 
Reinigungsöffnungen erforderlich. Reinigungsöffnungen müssen einen mindestens der Abluftleitung 
entsprechenden lichten Querschnitt haben, es genügt jedoch ein lichter Querschnitt von 3600 cm². 
 
Abluftleitungen müssen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen von Konden-
sat und Reinigungsmittel haben. 
 

9 Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgasen aus Feuerstätten  
 
9.1 Küchenabluft und Abgase aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe 
 
Gegen die Ableitung der Abgase von Küchen-Gasgeräten über die Abzugseinrichtungen und 
Abluftleitungen der Küchen bestehen i. S. von § 21 Abs. 3 Satz 2 DVNBauO keine Bedenken, wenn 
dabei die technische Regel DVGW „Arbeitsblatt G 634: September 1998 – Installation von Gasgeräten 
in gewerblichen Küchen in Gebäuden“ beachtet wird. 
 
 
9.2 Küchenabluft und Abgase aus Kochgeräten für feste Brennstoffe 
 
Die Betriebs- und Brandsicherheit der Lüftungsleitungen sowie der ordnungsgemäße Betrieb der Feu-
erungsanlagen i. S. von § 39 NBauO wird durch die Ableitung der Abgase von Kochgeräten für feste 
Brennstoffe (z. B. von Holzkohlegrillgeräten) über Abzugseinrichtungen und Abluftleitungen von Kü-
chen nicht beeinträchtigt, wenn die Leitungen in der Bauart von Schornsteinen ausgeführt sind und in 
ihre Wandungen Fett in gefährlichen Mengen nicht eindringen kann. 
 
Diesen Anforderungen genügen Lüftungsleitungen mit geschweißten oder nahtlosen Innenrohren aus 
Edelstahl und gegen chemische und mechanische Beanspruchungen unempfindlichen Dichtungen. 
Diese Lüftungsleitungen müssen zusätzlich an jeder Richtungsänderung Reinigungsöffnungen haben. 
 

10 Anforderungen an Lüftungsanlagen in Sonderbauten 
 
Die Anforderungen der vorstehenden Abschnitte 3 bis 9 entsprechen in der Regel den brandschutz-
technischen Erfordernissen für Lüftungsanlagen in Sonderbauten. 
 
Für Lüftungsanlagen in Gebäuden oder Räumen 
 

1. für große Menschenansammlungen, 
 

2. für kranke oder behinderte Menschen oder 
 

3. mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr  
 
können zusätzliche oder andere brandschutztechnische Maßnahmen, z. B. zusätzliche Rauchauslöse-
einrichtungen für Brandschutzklappen zur Verhinderung der Rauchübertragung erforderlich sein. Die 
Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte nicht 
beeinträchtigen.  
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Schematische Darstellungen

1 Durchführung von Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile 

1.1 Durchführung vertikaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Decken,  
an die Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

Bild 1.1: Schottlösung 

Brandschutzklappen an den Durchdringungsstellen der feuerwiderstandsfähigen Decken 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft- /Abluftöffnung 

Ventilator

Brandschutzklappe

Für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 
können unter Beachtung des Abschnittes 7 und der 
Angaben in den Verwendbarkeits- oder 
Anwendbarkeitsnachweisen Absperrvorrichtungen  
K 30 / 60 / 90 – 18017 verwendet werden.

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein; Leitungen  
s. Abschnitt 6.4.3

Schematische Darstellungen  

1 Durchführung von Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile 

1.1 Durchführung vertikaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Decken,  
an die Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

Bild 1.1: Schottlösung 

Brandschutzklappen an den Durchdringungsstellen der feuerwiderstandsfähigen Decken 

 
 
 
 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft-/Abluftöffnung 

Ventilator

Brandschutzklappe

Für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 

Angaben in den Verwendbarkeits- oder 
Anwendbarkeitsnachweisen Absperrvorrichtungen  
K 30/60/90-18017 verwendet werden.

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein; Leitungen  
s. Abschnitt 6.4.3 

können unter Beachtung des Abschnittes 7 und der 
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Bild 1.2: Schachtlösung 

Brandschutzklappen an den Durchdringungsstellen der feuerwiderstandsfähigen  
Schachtwände 

Folgende Anordnungen sind zulässig: 
1) feuerwiderstandsfähiger Schacht mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 / 60 / 90 aus 

nichtbrennbaren Baustoffen z.B. nach DIN 4102 Teil 4 oder 
2) feuerwiderstandsfähiger Schacht gemäß L-Klassifikation oder 
3) selbständige feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitung der Klassifikation L 30 / 60 / 90 

(Schacht = luftführende Hauptleitung)  

und jeweils Brandschutzklappen K 30 / 60 / 90* bei Abzweigen in den Geschossen an den Durchtritts- 
stellen durch die Schachtwand bzw. an den Anschlussstellen der Lüftungsleitung. 

zu 1) Der Schacht aus F-Bauteilen bildet brandschutztechnisch einen eigenen Abschnitt im Gebäude,  
in dem auch andere Installationen zulässig sind. Diese Installationen dürfen aus brennbaren Bau-
stoffen bestehen oder brennbare Medien enthalten, wenn die Ein- und Austritte von Lüftungs-
leitungen in den Schacht (auch zur Lüftungszentrale) durch Brandschutzklappen K 30 / 60 / 90 
geschützt sind (s. auch Abschnitt 5.5). Schachtzugangstüren müssen die gleiche Feuerwider-
standsfähigkeit (z.B. T 30 / 60 / 90) wie die Schachtwände haben und zu notwendigen Rettungs-
wegen rauchdicht sein. 

zu 2) Der Schacht gemäß L-Klassifikation darf neben den Lüftungsleitungen nur nichtbrennbare 
Installationen für nichtbrennbare Medien bis 110°C enthalten (s. auch Abschnitt 5.5). Zwischen 
Schacht und Lüftungszentrale ist keine brandschutztechnische Abtrennung notwendig. 

zu 3) In feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen selbst dürfen nur Einrichtungen von Lüftungs-
anlagen und zugehörige Leitungen eingebaut sein.  

* Für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 können unter Beachtung des Abschnitts 7 und  
der Angaben in den Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweisen für die Lösungen 2) und 3) 
Absperrvorrichtungen K 30 / 60 / 90 -18017 verwendet werden. 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft- /Abluftöffnung 

Ventilator

Brandschutzklappe

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein; Leitungen 
s. Abschnitt 6.4.3 

Bild 1.2: Schachtlösung 
 
Brandschutzklappen an den Durchdringungsstellen der feuerwiderstandsfähigen  
Schachtwände 
 

 
 
Folgende Anordnungen sind zulässig: 
1) feuerwiderstandsfähiger Schacht mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 30/60/90 aus 

nichtbrennbaren Baustoffen z. B. nach DIN 4102 Teil 4 oder 
2) feuerwiderstandsfähiger Schacht gemäß L-Klassifikation oder 
3) selbständige feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitung der Klassifikation L 30/60/90 

(Schacht = luftführende Hauptleitung)  
 
und jeweils Brandschutzklappen K 30/60/90* bei Abzweigen in den Geschossen an den Durchtritts- 
stellen durch die Schachtwand bzw. an den Anschlussstellen der Lüftungsleitung. 
 
zu 1) Der Schacht aus F-Bauteilen bildet brandschutztechnisch einen eigenen Abschnitt im Gebäude,  

in dem auch andere Installationen zulässig sind. Diese Installationen dürfen aus brennbaren Bau-
stoffen bestehen oder brennbare Medien enthalten, wenn die Ein- und Austritte von Lüftungs-
leitungen in den Schacht (auch zur Lüftungszentrale) durch Brandschutzklappen K 30/60/90 
geschützt sind (s. auch Abschnitt 5.5). Schachtzugangstüren müssen die gleiche Feuerwider-

wegen rauchdicht sein. 
zu 2) Der Schacht gemäß L-Klassifikation darf neben den Lüftungsleitungen nur nichtbrennbare 

Installationen für nichtbrennbare Medien bis 110°C enthalten (s. auch Abschnitt 5.5). Zwischen 
Schacht und Lüftungszentrale ist keine brandschutztechnische Abtrennung notwendig. 

zu 3) In feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen selbst dürfen nur Einrichtungen von Lüftungs-
anlagen und zugehörige Leitungen eingebaut sein.  

 
* Für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 können unter Beachtung des Abschnitts 7 und  

der Angaben in den Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweisen für die Lösungen 2) und 3) 
Absperrvorrichtungen K 30/60/90-18017 verwendet werden. 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft-/Abluftöffnung 

Ventilator

Brandschutzklappe

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein; Leitungen 
s. Abschnitt 6.4.3 

standsfähigkeit (z. B. T 30/60/90) wie die Schachtwände haben und zu notwendigen Rettungs-
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Bild 1.3: Lüftungsanlagen mit getrennten Haupt- und getrennten Außenluft- oder  
Fortluftleitungen ohne Absperrvorrichtungen 

* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 
Wände gegeben sein. 

V

V

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft- /Abluftöffnung 
Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit*

Ventilator

Lüftungszentrale, kann auch in  
anderen Geschossen angeordnet sein;  
Leitungen s. Abschnitt 6.4.3 

Bild 1.3: Lüftungsanlagen mit getrennten Haupt- und getrennten Außenluft- oder  
Fortluftleitungen ohne Absperrvorrichtungen 

 
* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 

Wände gegeben sein. 

V

V

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft-/Abluftöffnung 
 Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit*

 

Ventilator

Lüftungszentrale, kann auch in  
anderen Geschossen angeordnet sein;  
Leitungen s. Abschnitt 6.4.3 
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Bild 1.4: Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen und gemeinsamer Außenluft- oder  
Fortluftleitung mit Rauchschutzklappen 

* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 
Wände gegeben sein. 

1.2 Durchführung horizontaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Wände, 
an die Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt 
werden. 

Die in den Bildern 1.1 bis 1.4 dargestellten Lösungen gelten entsprechend für horizontal geführte Lüf-
tungsleitungen, die feuerwiderstandsfähige raumabschließende Wände durchdringen, ausgenommen von 
Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08.  

Die Bilder 1.1 bis 1.4 sind in diesen Fällen als Horizontalschnitte durch das Gebäude anzuwenden. Die 
Regelungen der Leitungsdurchführung durch feuerwiderstandsfähige Wände notwendiger Flure sind in 
den Bildern 3.1 und 3.2 enthalten. 

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Rauchschutzklappe oder sonstige 
Vorrichtung, die bei Stillstand des 
Ventilators selbsttätig schließt

Zuluft- /Abluftöffnung 
Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit*

Ventilator 

Lüftungszentrale, kann auch in  
anderen Geschossen angeordnet  
sein; Leitungen s. Abschnitt 6.4.3

Bild 1.4: Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen und gemeinsamer Außenluft- oder  
Fortluftleitung mit Rauchschutzklappen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 

Wände gegeben sein. 
 
 
 
 
1.2 Durchführung horizontaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Wände, 

an die Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 
 
 
Die in den Bildern 1.1 bis 1.4 dargestellten Lösungen gelten entsprechend für horizontal geführte Lüf-
tungsleitungen, die feuerwiderstandsfähige raumabschließende Wände durchdringen, ausgenommen von 
Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08.  
 
Die Bilder 1.1 bis 1.4 sind in diesen Fällen als Horizontalschnitte durch das Gebäude anzuwenden. Die 
Regelungen der Leitungsdurchführung durch feuerwiderstandsfähige Wände notwendiger Flure sind in 
den Bildern 3.1 und 3.2 enthalten. 
 
 

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Rauchschutzklappe oder sonstige 
Vorrichtung, die bei Stillstand des 
Ventilators selbsttätig schließt 

Zuluft-/Abluftöffnung 
Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit*

Ventilator 

Lüftungszentrale, kann auch in  
anderen Geschossen angeordnet  
sein; Leitungen s. Abschnitt 6.4.3 
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2 Lüftungsleitungen im Dachraum 

Lüftungsleitungen, die eine Decke zwischen oberstem Geschoss und Dachraum durchdringen, für die 
eine Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, und durch den Dachraum geführt sind, müssen 

1. Absperrvorrichtungen haben (Bild 2.1),  
2. im Dachraum feuerwiderstandsfähig sein, oder 
3. im Dachraum (bei Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) eine 

feuerwiderstandsfähige Ummantelung haben (Bild 2.2)

Bild 2.1: Schottlösung 

Bild 2.2: Schachtlösung 

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit
Zuluft- /Abluftöffnung 

Ventilator 

Brandschutzklappe 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Ventilator 

feuerwiderstandsfähige Ummantelung

Zuluft- / Abluftöffnung

V

V

2 Lüftungsleitungen im Dachraum 
 
Lüftungsleitungen, die eine Decke zwischen oberstem Geschoss und Dachraum durchdringen, für die 
eine Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert ist, und durch den Dachraum geführt sind, müssen 

1. Absperrvorrichtungen haben (Bild 2.1),  
2. im Dachraum feuerwiderstandsfähig sein oder 
3. im Dachraum (bei Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) eine 

feuerwiderstandsfähige Ummantelung haben (Bild 2.2) 
 
 
Bild 2.1: Schottlösung 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bild 2.2: Schachtlösung 
 
 

 

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit
Zuluft-/Abluftöffnung 

Brandschutzklappe 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

 feuerwiderstandsfähige Ummantelung 

Zuluft-/Abluftöffnung 

V 

V 

Ventilator  

Ventilator 
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3 Leitungsführung durch raumabschließende Wände notwendiger Flure, an die  
 Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

Bild 3.1: notwendiger Flur, unbelüftet 

   

* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 
Wände gegeben sein. 

e f

f

e

fe

e e

e

e

notwendiger Flurf

von f brandschutztechnisch getrennte Bereiche   e

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft- /Abluftöffnung 

Brandschutzklappe 

Decke mit entsprechender Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und 
unten; die Decke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des Brandabschnittes 
bzw. Rettungsweges ab 

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden s. bei 
Stahlblechleitungen Abschnitt 3 der Richtlinie*

3 Leitungsführung durch raumabschließende Wände notwendiger Flure, an die  
 Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 
 
 
 
Bild 3.1: notwendiger Flur, unbelüftet 
 

   

 
* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 

Wände gegeben sein. 
 
 
 

e f 

f 

e 

f e 

e e

e

e
 

  

 

notwendiger Flur f 

von f brandschutztechnisch getrennte Bereiche   e 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft-/Abluftöffnung 

Brandschutzklappe 

Decke mit entsprechender Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und 
unten; die Decke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des Brandabschnittes 
bzw. Rettungsweges ab 

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden s. bei 
Stahlblechleitungen Abschnitt 3 der Richtlinie* 



VAKAT





VAKAT
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Bild 3.2: notwendiger Flur, belüftet

* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 
Wände gegeben sein. 

e

h

e

e

g

f

f

f

e

e

e

h
e g

f

h

ge f j

 notwendiger 
Flur

f

 von f und untereinander brandschutztechnisch getrennte 
Bereiche

e,g,h,j

 Leitung ohne 
Feuerwiderstandsfähigkeit

 Zuluft- 
/Abluftöffnung 

Brandschutzklappe 
 Unterdecke mit Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und unten; 
 die Unterdecke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des 
 Brandabschnittes bzw. Rettungsweges ab 

 Brandschutzklappe zum Einbau in feuerwiderstandsfähige 
Unterdecken

 Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden s. bei  
 Stahlblechleitungen Abschnitt 3 der Richtlinie*

Bild 3.2:  notwendiger Flur, belüftet

* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 
Wände gegeben sein. 

e

h

e

e

g

f

f

f

e

e

e

h
e g

f

h

ge f j

notwendiger Flurf

von f und untereinander brandschutztechnisch getrennte Bereichee,g,h,j

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit

Zuluft-/Abluftöffnung 

Brandschutzklappe

Unterdecke mit Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und unten;
die Unterdecke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des
Brandabschnittes bzw. Rettungsweges ab

Brandschutzklappe zum Einbau in feuerwiderstandsfähige Unterdecken

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden s. bei
Stahlblechleitungen Abschnitt 3 der Richtlinie*
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4 Abluftanlagen mit Leitungen und Ventilatoren aus brennbaren Baustoffen ohne  
Absperrvorrichtungen (z.B. für Laborabluft; s. auch Abschnitt 6.4.3) 

* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 
Wände gegeben sein. 

Lüftungszentrale Strahlungsschutz
Rauchabzugseinrichtung 
(freier Querschnitt  ≥ 2,5 AH)

VV V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit, aus schwerentflamm- 
baren Baustoffen 

Abluftöffnung 

Ventilator

AH
lichter Querschnitt der größten Einzelleitung

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit (feuerwiderstandsfähige 
Lüftungsleitung mit brennbarer Innenschale)*

V

4 Abluftanlagen mit Leitungen und Ventilatoren aus brennbaren Baustoffen ohne  
Absperrvorrichtungen (z. B. für Laborabluft; s. auch Abschnitt 6.4.3) 

 

 
 
 

 

 
 
* Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 

Wände gegeben sein. 
 
 
 

Lüftungszentrale Strahlungsschutz
Rauchabzugseinrichtung 
(freier Querschnitt  ≥ 2,5 AH) 

VV V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit, aus schwer entflamm- 
baren Baustoffen 

Abluftöffnung 

Ventilator 

AH
lichter Querschnitt der größten Einzelleitung

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit (feuerwiderstandsfähige 
Lüftungsleitung mit brennbarer Innenschale)* 

V
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5 Begrenzung der Krafteinleitung durch Lüftungsleitungen in Bauteile des Gebäudes im 
Brandfall durch Bögen und Verziehungen (s. auch Abschnitt 5.6) 
Beispiele für die Anordnung von Bögen und Verziehungen, die Längenänderungen  
durch andere Leitungsverformungen wie Ausknickungen aufnehmen  

Bild 5.1: Begrenzung der Krafteinleitung mit Leitungsverziehung 

a Kantenlänge des Lüftungskanals oder Durchmesser der Lüftungsleitung 
* Es gilt die entfernteste Verbindungsstelle zwischen Bogen und Leitung. 

6 Zusätzliche Bestimmungen für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 

Bild 6.1: Beispiel für Schottlösung 
maximaler Anschlussquerschnitt der Absperrvorrichtung: 350 cm2

≥ 2a*

≥ 2a*

a

a

luftführende
Hauptleitung
aus nichtbrenn-
baren Baustoffen

Querschnitt der Absperr-
vorrichtung (Anschluss-
querschnitt) max. 350 cm ² 

Geschossdecke

Bild 5.2: Begrenzung der Krafteinleitung mit Bogen 

5 Begrenzung der Krafteinleitung durch Lüftungsleitungen in Bauteile des Gebäudes im 
Brandfall durch Bögen und Verziehungen (s. auch Abschnitt 5.6) 
Beispiele für die Anordnung von Bögen und Verziehungen, die Längenänderungen  
durch andere Leitungsverformungen wie Ausknickungen aufnehmen  

 
Bild 5.1: Begrenzung der Krafteinleitung mit Leitungsverziehung 

 
a Kantenlänge des Lüftungskanals oder Durchmesser der Lüftungsleitung 
* Es gilt die entfernteste Verbindungsstelle zwischen Bogen und Leitung. 
 
 
6 
 
Bild 6.1: Beispiel für Schottlösung 

maximaler Anschlussquerschnitt der Absperrvorrichtung: 350 cm
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ≥ 2a*

 ≥ 2a*

a

a

luftführende 
Hauptleitung 
aus nicht brenn-  
baren Baustoffen 

Querschnitt der Absperr- 
vorrichtung (Anschluss- 
querschnitt) max. 350 cm² 

Geschossdecke 

Bild 5.2: Begrenzung der Krafteinleitung mit Bogen

Zusätzliche Bestimmungen für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 
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Bauaufsicht; Technische Baubestimmungen;
DIN 18159 „Schaumkunststoffe als Ortschäume 

im Bauwesen“

Bek. d. MS v. 20. 7. 2006 — 505-24012/0-1 —

— VORIS 21072 02 00 30 029 —

Bezug: Bek. v. 15. 7. 1980 (Nds. MBl. S. 1010, 1165), geändert durch
Bek. v. 10. 5. 1982 (Nds. MBl. S. 518)
— VORIS 21072 02 00 30 029 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. 6. 2005 (Nds. GVBl. S. 208), wird die als Anlage
abgedruckte Norm DIN 18159 „Schaumkunststoffe als Ort-
schäume im Bauwesen — Polyurethan-Ortschaum für die
Wärme- und Kältedämmung; Anwendung, Eigenschaften,
Ausführung, Prüfung“ — Teil 1 (Ausgabe Dezember 1991) als
Technische Baubestimmung bekannt gemacht. 

Die Ausgabe Dezember 1991 der Norm DIN 18159 Teil 1 er-
setzt den Teil 1 der Ausgabe Juni 1978, die mit der Bezugsbe-
kanntmachung bauaufsichtlich eingeführt worden ist.

2. Bei Anwendung der Norm DIN 18159 Teil 1 (Ausgabe
Dezember 1991) ist Folgendes zu beachten:

2.1 Zu Fußnote 2:

Abweichend von der Aussage der Fußnote 2 bedarf es
für die Verwendung von PUR-Ortschaum (nach Ab-
schnitt 2.1 der Norm) mit CO2 als Treibmittel (aufgrund
der Wasser-Isocyanat-Reaktion) keines besonderen Nach-
weises der Brauchbarkeit, wenn

— der PUR-Ortschaum geschlossenzellig ist und die
Geschlossenzelligkeit bei Prüfung nach DIN ISO 4590
„Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offe-
ner und geschlossener Zellen in harten Schaumstof-
fen“ (Ausgabe November 1986) mindestens 85 v. H.
beträgt,

— die Rohdichte des PUR-Ortschaums abweichend von
Abschnitt 5.4 der Norm mindestens 45 kg/m3, bei Ver-
wendung für Kälteanlagen 50 kg/m3 beträgt,

— die Druckspannung bei 10 v. H. Stauchung oder
Druckfestigkeit abweichend von Abschnitt 5.5 der
Norm mindestens 0,15 N/mm2 beträgt und

— im Rahmen der Güteprüfungen nach Abschnitt 9.2.3
der Norm zusätzlich die Geschlossenzelligkeit bei Prü-
fung nach DIN ISO 4590 (Ausgabe November 1986)
Methode 2 ohne Ziffer 5.4, bestimmt wird.

Der Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit beträgt dann

WR = 0,035 W/(mK), wenn W10,g ≤ 0,033 W/(mK).

2.2 Zu Abschnitt 4.6:
Die Verwendung von PUR-Ortschaum als Kerndämmung
für zweischalige Außenwände nach DIN 1053 Teil 1 be-
darf für den Wärmedämmstoff eines Nachweises der
Brauchbarkeit nach § 24 NBauO, z. B. durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung.

3. Bezüglich der in dieser technischen Baubestimmung ge-
nannten Normen, anderen Unterlagen und technischen An-
forderungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren
beziehen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren ange-
wandt werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestim-
mungen und/oder technischen Vorschriften anderer
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. 5. 1992 über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sowie der Türkei entsprechen,
sofern das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit,
Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauer-
haft erreicht wird.

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis
oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer
Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn für das Pro-
dukt der entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und/
oder der Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das Pro-
dukt ein Übereinstimmungszeichen trägt. 
4. Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die
von Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Türkei erbracht
werden, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen auf-
grund ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und
technischen Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung,
Überwachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachge-
recht und aussagekräftig durchzuführen. Diese Voraussetzun-
gen gelten insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach
Artikel 16 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. 12.
1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (ABl. EG Nr. L 40
S. 12) für diesen Zweck zugelassen worden sind.
5. Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert
durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. 7. 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind
beachtet worden.
6. Die Verwendung des Satzbildes dieser Norm beruht auf
dem Vertrag der Länder mit dem Deutschen Institut für Nor-
mung e. V. und der Zustimmung des Beuth-Verlags. Eine Ver-
wendung des Satzbildes durch andere ist nicht gestattet.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 807
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F. Kultusministerium

Kultussteuerordnung der Jüdischen Gemeinde Hannover
— Körperschaft des öffentlichen Rechts —

Bek. d. MK v 31. 7. 2006 — 24.1-54062/5 —

In der Anlage wird die im Einvernehmen mit dem MF ge-
nehmigte Neufassung der Kultussteuerordnung vom 14. 5.
2006 nach § 2 Abs. 9 Satz 2 KiStRG i. d. F. vom 10. 7. 1986
(Nds. GVBl. S. 281), zuletzt geändert durch § 21 Abs. 2 des
Gesetzes vom 8. 12. 2005 (Nds. GVBl. S. 381), bekannt ge-
macht:

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 814

Anlage

Kultussteuerordnung der Jüdischen Gemeinde Hannover 
— K. d. ö. R. —

§ 1
Besteuerungsrecht

Die Jüdische Gemeinde Hannover erhebt von ihren Mit-
gliedern Kultussteuern nach Maßgabe des Gesetzes über die
Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere Religionsge-
meinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften (Kirchen-
steuerrahmengesetz – KiStRG –) in der jeweils geltenden Fas-
sung und nach Maßgabe dieser Steuerordnung.

§ 2
Persönliche Steuerpflicht

(1) Kultussteuerpflichtig sind die Mitglieder der Jüdischen
Gemeinde Hannover, wenn sie ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt nach §§ 8 und 9 der Abgabenordnung im
Gemeindegebiet innerhalb des Landes Niedersachsen haben.

(2) Die Kultussteuerpflicht beginnt am 1. des auf die Zuge-
hörigkeit zur Jüdischen Gemeinde Hannover folgenden Kalen-
dermonats.

(3) Die Kultussteuerpflicht endet
1. bei Wegzug aus dem Gemeindegebiet mit dem Ende des

Kalendermonats, in dem der Wegzug erfolgt ist,
2. bei Austritt aus der Gemeinde nach Maßgabe der staat-

lichen Vorschriften oder Austritt aus dem Judentum oder
Ausschluss aus der Gemeinde mit Ablauf des maßgeb-
lichen Kalendermonats,

3. durch Tod des Steuerpflichtigen mit dem Ablauf des Ster-
bemonats.

§ 3
Erhebung der Kultussteuer

(1) Kultussteuer wird erhoben als
1. Kultussteuer vom Einkommen mit einem festen Vomhun-

dertsatz der Einkommensteuer,
2. Kultusgeld in gestaffelten Beträgen. Das Kultusgeld wird

von allen Gemeindemitgliedern erhoben.
(2) Für die Kultussteuer vom Einkommen können Höchst-

beträge bestimmt werden.
(3) Kultussteuer und Kultusgeld sind aufeinander anzu-

rechnen.
(4) Die Repräsentanz beschließt auf Vorschlag des Vorstan-

des über die Höhe der Kultussteuer vom Einkommen und die
Erhebung und Höhe des Kultusgeldes.

§ 4
Bemessungsgrundlagen, Gesamtschuldner

(1) Die Kultussteuer vom Einkommen ist nach der Ein-
kommensteuer des Kultussteuerpflichtigen zu bemessen. § 7
Abs. 2 KiStRG ist entsprechend anzuwenden.

(2) Besteht bei Zuzug oder bei Wegzug des Kultussteuer-
pflichtigen oder bei Eintritt in die Gemeinde oder bei Austritt
aus der Gemeinde die Kultussteuerpflicht nicht während des
ganzen Kalenderjahres, so ist die durch eine Einkommensteu-
erveranlagung festgestellte Bemessungsgrundlage für jeden
vollen Kalendermonat, in dem die Kultussteuerpflicht nicht

gegeben war, um ein Zwölftel zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn
gleichzeitig mit Beginn oder dem Ende der Kultussteuer-
pflicht die Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet.

(3) Ehegatten sind in Fällen der Zusammenveranlagung zur
Einkommensteuer Gesamtschuldner der Kultussteuer. Die
Vorschriften der Abgabenordnung über die Aufteilung der Ge-
samtschuld sind sinngemäß anzuwenden.

§ 5
Anzuwendende Vorschriften

Soweit sich aus dem KiStRG oder aus dieser Kultussteuer-
ordnung nicht anderes ergibt, sind auf die Kultussteuern vom
Einkommen die für die Einkommensteuer geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden.

§ 6
Besteuerungsverfahren

(1) Die Kultussteuer vom Einkommen und das Kultusgeld
werden für das Steuerjahr erhoben. Steuerjahr ist das Kalen-
derjahr.

(2) Über die Stundung und den Erlass der Kultussteuer und
des Kultusgeldes entscheidet eine aus drei Personen bestehen-
de Kommission des Vorstandes und der Repräsentanz, der
mindestens ein Mitglied des Vorstandes angehören muss. Die
Kommission wird gemeinsam von Vorstand und Repräsen-
tanz gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

(3) Stundungszinsen werden nicht erhoben.

§ 7
Verwaltung

(1) Die Kultussteuer vom Einkommen und das Kultusgeld
werden durch den Vorstand der Jüdischen Gemeinde Hanno-
ver  verwaltet. Der Vorstand kann eine ihm genehme, vertrau-
enswürdige Person mit der Verwaltung beauftragen.

(2) Für kultussteuerpflichtige Mitglieder können Unterla-
gen, die für die Besteuerung erforderlich sind, bei den zustän-
digen Finanzbehörden angefordert werden.

(3) Wird die Einkommensteuer geändert, so ist die Kultus-
steuer, die auf der geänderten Einkommensteuer beruht, von
Amts wegen entsprechend zu ändern. Dies gilt auch dann,
wenn der Kultussteuerbescheid bereits unanfechtbar gewor-
den ist.

(4) Rückständige Kultussteuern vom Einkommen und rück-
ständiges Kultusgeld werden auf Antrag des Vorstandes von
den Finanzämtern vollstreckt.

§ 8
Rechtsbehelfe

(1) Dem Kultussteuerpflichtigen steht gegen die Heranzie-
hung zur Kultussteuer vom Einkommen bzw. zum Kultusgeld
der Widerspruch zu, der binnen einer Frist von einem Monat
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides einzulegen ist.

(2) Der Widerspruch ist bei der Jüdischen Gemeinde Han-
nover schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift zu erklä-
ren. Über den Widerspruch entscheidet der Vorstand nach
den Vorschriften des 8. Abschnittes der Verwaltungsgerichts-
ordnung. Gegen diese Entscheidung ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben.

(3) Rechtsbehelfe gegen Bescheide in Kultussteuersachen
können nicht darauf gestützt werden, die Einkommensteuer
sei unrichtig festgesetzt worden.

(4) Die Absätze 1 und 2 finden bei Ablehnung von Stun-
dungs- und Erlassanträgen sinngemäß Anwendung.

§ 9
Schlussvorschriften

(1) Diese Kultussteuerordnung und der Kultussteuerbe-
schluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung
durch das Kultusministerium.

(2) Kultussteuerordnung und Kultussteuerbeschluss sind
nach der Genehmigung durch das Kultusministerium von der
Jüdischen Gemeinde Hannover öffentlich bekannt zu ma-
chen.

(3) Diese Kultussteuerordnung tritt am 1. 1. 2006 in Kraft.
Sie tritt an die Stelle der Kultussteuerordnung vom 13. 4.
1981.



Nds. MBl. Nr. 28/2006

815

Jüdische Gemeinde Hannover;
Kultussteuer und Kultusgeld für das Steuerjahr 2006

Bek. d. MK v. 31. 7. 2006 — 24.1-54062/5 —

In der Anlage wird der im Einvernehmen mit dem MF ge-
nehmigte Beschluss vom 25. 4. 2006 über die Erhebung von
Kultussteuer und Kultusgeld für das Steuerjahr 2006 nach § 2
Abs. 9 Satz 2 KiStRG i. d. F. vom 10. 7. 1986 (Nds. GVBl.
S. 281), zuletzt geändert durch § 21 Abs. 2 des Gesetzes vom
8. 12. 2005 (Nds. GVBl. S. 381), bekannt gemacht:

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 815

Anlage

Vorstand und Repräsentanz der Jüdischen Gemeinde Hanno-
ver — K. d. ö. R. — haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am
25. 4. 2006 folgenden Beschluss gefasst:
Die Kultussteuer wird für das Steuerjahr 2006 auf 6 v. H. der
für das Steuerjahr 2006 jeweils zu entrichtenden Einkommen-
steuer bzw. Lohnsteuer festgesetzt. Sie beträgt höchstens
4 600 EUR jährlich. Vor Erhebung der Kultussteuer ist die
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer 2006 nach § 51 a des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) in der jeweiligen Fassung zu
ermitteln.

Das zu entrichtende Kultusgeld ist je nach Einkommensver-
hältnissen in sechs Stufen wie folgt gestaffelt:

Sind Kinder nach dem EStG zu berücksichtigen, so sind bei
der Ermittlung des dem Kultusgeld zu Grunde liegenden Ein-
kommens die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG abzuziehen.
Einkommen im Sinne der Kultusgelderhebung sind alle Beträ-
ge, die einem Mitglied der Jüdischen Gemeinde zufließen. 

Kultussteuer und Kultusgeld sind aufeinander anzurech-
nen.

Nachträgliche Ausstellung von Prüfungs- und 
Abschlusszeugnissen (Zweitausfertigung)

bei besonders geschützten Namensänderungen
oder aufgrund von Rekonstruktionen

RdErl. d. MK v. 1. 8. 2006 — 11-11 174 —

— VORIS 22410 —

— Im Einvernehmen mit dem MF —

1. Personen, deren Namen durch Adoption oder aufgrund
des Transsexuellengesetzes geändert wurden, sind vor einer
Offenbarung oder Ausforschung ihrer früheren Namen zu
schützen. Ihnen ist deshalb auf Antrag eine Zweitausfertigung
ihrer Prüfungs- oder Abschlusszeugnisse auszustellen.

Dabei sind die neuen Vornamen oder Namen, das Ausstel-
lungsdatum des ursprünglichen Zeugnisses sowie die Anga-
ben „Siegel der ...“ (Schule oder Behörde) und „gezeichnet ...“
(anstelle der Unterschrift) einzusetzen und folgender Zusatz
aufzunehmen:
„Diese Ausfertigung tritt an die Stelle des ...-Zeugnisses
vom ...“

Der Zusatz ist mit Unterschrift und Siegel der Schule oder
Behörde, die die Zweitausfertigung ausstellt, und mit dem Da-
tum der Ausstellung der Zweitausfertigung zu versehen. 

2. Eine Zweitausfertigung eines Prüfungs- oder Abschluss-
zeugnisses kann auch in den Fällen ausgestellt werden, in de-
nen eine Urschrift oder ein Zeugnisentwurf nicht mehr vor-
handen, eine Rekonstruktion des Inhalts aber möglich ist. Ein
der Regelung in Nummer 1 entsprechender Zusatz soll mög-
lichst genau bezeichnen, welche — nicht mehr vorhandene —
Urkunde durch die Zweitausfertigung ersetzt wird. 

3. Für die Zweitausfertigung eines Zeugnisses ist eine Ge-
bühr nach dem Kostentarif der AllGO in der jeweils geltenden
Fassung zu erheben. Die Gebühr ergibt sich aus der Tarifnum-
mer, die für Ausweise, Bescheinigungen und Zeugnisse gilt. 

Zur Vermeidung unangemessenen Verwaltungsaufwands
ist das MK damit einverstanden, dass die von Schulen erhobe-
nen Gebühren dem jeweiligen Schulträger zufließen.

An die
Schulen
Landesschulbehörde
Schulträger
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K. Umweltministerium

Gebietsgliederung für den Nationalpark 
„Harz (Niedersachsen)“

Bek. d. MU v. 14. 7. 2006 — 52-22248/52 —

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 NPGHarzNI vom 19. 12. 2005
(Nds. GVBl. S. 446) wird hiermit die Karte der Gebietsgliede-
rung für den Nationalpark „Harz (Niedersachsen)“ erstmalig
bekannt gemacht (Anlage1). Stand der Darstellung ist der 1. 1.
2006. 

Die Darstellung entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes
über den Nationalpark „Harz (Sachsen-Anhalt)“ (NPGHarzS-T)
vom 20. 12. 2005 (GVBl. LSA S. 816) für den Nationalpark
„Harz (Sachsen-Anhalt)“ erfolgt in der Karte nachrichtlich. 

Nach dieser Gebietsgliederung ergibt sich folgende Flächen-
bilanz: 

1 Die Anlage zur Bek. des MU vom 14. 7. 2006 wird als Karte zu
dieser Ausgabe des Nds. MBl. herausgegeben. Abonnenten wird die
Karte auf Anforderung ohne besondere Berechnung übersandt. Bei
der Anforderung sind nach Möglichkeit die Kundennummer und
die Lieferanschrift anzugeben. Außerhalb des Abonnements erfolgt
die Lieferung gegen Kostenerstattung. 

2 Flächen überlagern sich teilweise.
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Stufe 1 0 — 7 664 EUR jährlich = 0 EUR jährlich

Stufe 2 7 665 — 12 000 EUR jährlich = 30 EUR jährlich

Stufe 3 12 001 — 18 000 EUR jährlich = 50 EUR jährlich

Stufe 4 18 001 — 24 000 EUR jährlich = 80 EUR jährlich

Stufe 5 24 001 — 30 000 EUR jährlich = 150 EUR jährlich

Stufe 6 ab 30 001 EUR jährlich = 250 EUR jährlich

Verweis auf NPGHarzNI 
bzw. NPGHarzS-T

Nationalpark 
„Harz (Nieder-
sachsen)“ 
— Gesamtfläche 
rd. 15 800 ha —

Nationalpark „Harz 
(Sachsen-Anhalt)“ 
— Gesamtfläche 
rd. 9 000 ha —

Naturdynamikzone 
(§ 2 Abs. 2) 46 v. H. 32 v. H.
Naturentwicklungszone
(§ 2 Abs. 3) 53 v. H. 66 v. H.
Nutzungszone/
Erholungsbereich 
(§ 2 Abs. 4 Nr. 2)2 v 1 v. H. v 1 v. H.
Nutzungszone/
Pflegebereich 
(§ 2 Abs. 4 Nr. 1)2 v 1 v. H. v 1 v. H.
Wasserfläche v 1 v. H. v 1 v. H.
Länderübergreifende 
Gesamtfläche rd. 24 800 ha
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Aufsichtsbezirke der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter

RdErl. d. MU v. 24. 7. 2006 — 31-01461/2 —

— VORIS 71000 —

— Im Einvernehmen mit dem MI und dem MS —

Bezug: RdErl. v. 13. 12. 1979 (Nds. MBl. 1980 S. 3), geändert durch
RdErl. v. 5. 2. 1986 (Nds. MBl. S. 237)
— VORIS 71000 00 00 00 001 —

Die Aufsichtsbezirke der Staatlichen Gewerbeaufsichts-
ämter sind aus dem nachstehenden Verzeichnis ersichtlich
(Anlage).

Ändert sich ein Aufsichtsbezirk, so gibt das bis zum In-
Kraft-Treten dieses RdErl. zuständige Staatliche Gewerbeauf-
sichtsamt alle in Betracht kommenden Akten und sonstigen
Unterlagen an das nunmehr zuständige Staatliche Gewerbe-
aufsichtsamt ab. Die Einzelheiten der Übergabe vereinbaren
die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter untereinander. Dabei
ist sicherzustellen, dass keine Fristen und Termine versäumt
werden.

Die Zuständigkeit des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
Oldenburg in den gemeinde- und kreisfreien Gebieten der
Küstengewässer einschließlich des Dollarts, des Jadebusens
und der Bundeswasserstraßen Elbe, Ems und Weser sowie der
davon eingeschlossenen oder daran angrenzenden gemeinde-
und kreisfreien Gebiete ergibt sich aus § 1 Abs. 3 ZustVO-
Umwelt-Arbeitsschutz vom 18. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 464),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. 1. 2006 (Nds.
GVBl. S. 2). Damit ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt
Oldenburg im gemeinde- und kreisfreien Gebiet bis zur
12-Seemeilen-Hoheitsgrenze an der Nordseeküste und in
den Mündungstrichtern von Ems, Weser und Elbe jenseits
der Mittleren Tide-Hochwasser-Linie zuständig.

Der Bezugserlass wird aufgehoben.

An die 
Dienststellen der Landesverwaltung
Region Hannover, Gemeinden und Landkreise
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Anlage

Verzeichnis der Aufsichtsbezirke
der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter

Bischöflich Münstersches Offizialat

Urkunde
über die Errichtung der Katholischen

Kirchengemeinde St. Marien in Oldenburg

vom 14. 6. 2006

Art. 1
Errichtung; Name

Nach Anhörung des Priesterrates gemäß can. 515 § 2 des
CIC und Beteiligung der zuständigen staatlichen Behörden
lege ich die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Ol-
denburg sowie die katholischen Kapellengemeinden St. Boni-
fatius und St. Christophorus in Oldenburg mit Wirkung zum
2. 7. 2006 zu einer neuen Kirchengemeinde unter dem Namen

„Kath. Kirchengemeinde St. Marien“
in Oldenburg zusammen. Das Patronat der Kirchengemeinde
ist St. Mariä Heimsuchung.

Art. 2
Rechtsstellung

Mit dem Zeitpunkt des Zusammenlegens der Kirchen-
gemeinden hören die bisherige Kirchengemeinde St. Marien
sowie die bisherigen Kapellengemeinden St. Bonifatius und
St. Christophorus zu existieren auf.

Art. 3
Pfarrgebiet

Das Gebiet der neuen Kirchengemeinde wird aus dem der
zusammengelegten Gemeinden gebildet, ebenso wie deren
Mitglieder die Mitglieder der neuen Kirchengemeinde St. Ma-
rien sind.

Art. 4
Pfarr- und Filialkirche

Pfarrkirche der neuen Kirchengemeinde wird die bisherige
Pfarrkirche St. Marien in Oldenburg. Die Kirchen St. Bonifati-
us und St. Christophorus werden Filialkirchen. Die Kirchen
behalten ihre bisherigen Patrozinien.

Art. 5
Rechtsnachfolge und Regelung des Vermögens

Die neu errichtete katholische Kirchengemeinde ist kraft
Gesetzes Gesamtrechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemein-
den.

Mit dem Zeitpunkt des Zusammenlegens der Gemeinden
geht deren Vermögen, nämlich der Grundbesitz, das bewegli-
che Vermögen sowie alle Forderungen und Verbindlichkeiten
auf die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Oldenburg
über. 

Die Neuordnung des Grundbesitzes erfolgt durch besondere
Urkunde des Bischöflichen Offizials.

Staatliches
Gewerbeaufsichts-
amt

Aufsichtsbezirk

Braunschweig Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, 
Peine, Wolfenbüttel; 
kreisfreie Städte Braunschweig, Salzgitter, 
Wolfsburg

Celle Landkreise Celle, Soltau-Fallingbostel, 
Verden

Cuxhaven Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg 
(Wümme), Stade

Emden Landkreise Aurich, Leer, Wittmund; 
aus dem Landkreis Emsland die Gemeinden 
Dörpen, Haren (Ems), Haselünne, Herzlake, 
Lathen, Meppen, Nordhümmling, Papen-
burg, Sögel, Rhede (Ems) und Werlte; 
kreisfreie Stadt Emden

Göttingen Landkreise Göttingen, Northeim, 
Osterode am Harz;
kreisfreie Stadt Göttingen

Hannover Region Hannover; Landkreise Diepholz, 
Nienburg (Weser);
kreisfreie Stadt Hannover

Hildesheim Landkreise Hameln-Pyrmont, Hildesheim, 
Holzminden, Schaumburg

Lüneburg Landkreise Harburg, Lüchow-Dannenberg, 
Lüneburg, Uelzen

Oldenburg Landkreise Ammerland, Cloppenburg, 
Friesland, Oldenburg (Oldenburg), Vechta, 
Wesermarsch;
kreisfreie Städte Delmenhorst, Oldenburg 
(Oldenburg), Wilhelmshaven

Osnabrück Landkreise Grafschaft Bentheim, 
Osnabrück; 
aus dem Landkreis Emsland die Gemeinden 
Emsbüren, Freren, Geeste, Lengerich, 
Lingen (Ems), Salzbergen, Spelle und Twist;
kreisfreie Stadt Osnabrück

Staatliches
Gewerbeaufsichts-
amt

Aufsichtsbezirk
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Art. 6

Vertretung der Kirchengemeinde

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien wird gemäß
§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 2 Kirchenvermögensverwaltungs-
gesetz (KVVG) durch einen Verwaltungsausschuss vertreten,
der das Vermögen der Kirchengemeinde verwaltet. Seine
Amtszeit endet mit Konstituierung des ersten Kirchenaus-
schusses.

Der Verwaltungsausschuss hat die Rechte und Pflichten des
Kirchenausschusses. Er wird gemäß § 18 Abs. 2 des KVVG
vom Bischöflichen Offizial durch besondere Urkunde bestellt.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 816

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(E.ON Avacon AG, Salzgitter)

Bek. d. LBEG v. 27. 7. 2006 
— B III d 4.4 XXVI 2006-056-II —

Die Firma E.ON Avacon AG, Watenstedter Weg 75, 38229
Salzgitter, plant im Bereich Braunschweig den Neubau eines
260 m langen Teilstücks der Erdgas-Hochdruckleitung Salz-
gitter-Braunschweig.

Nach § 3 c Satz 2 UVPG ist gemäß Nummer 19.2.4 der An-
lage 1 dieses Gesetzes eine standortbezogene Vorprüfung des
Einzelfalles für dieses Vorhaben vorzunehmen.

Das LBEG als zuständige Behörde hat nach den Kriterien
der Anlage 2 UVPG eine überschlägige Prüfung vorgenommen
mit dem Ergebnis, dass die Pflicht einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Diese Feststellung ist nach § 3 a UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Die Unterlage kann auf Antrag nach den Bestimmungen des
Umweltinformationsgesetzes beim Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie, An der Marktkirche 9, 38678 Claus-
thal-Zellerfeld, zugänglich gemacht werden.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 817

Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz

Feststellung gemäß § 4 NUVPG
(Deichsicherheit im Bereich der Ortslage Hülsen und 
von Ortslage Westen bis Bahndamm Wahnebergen, 

Landkreis Verden)

Bek. d. NLWKN v. 24. 7. 2006 — GB VI L9-62211/3-5.42 —

Im Bereich der Ortslage Hülsen (von Deich-km 0 + 000 bis
Deich-km 0 + 900) und von Ortslage Westen bis Bahndamm
Wahnebergen (von Deich-km 5 + 600 bis Deich-km 14 + 839)
sind auf einer Länge von 10,139 km Maßnahmen zur Verbes-
serung der Deichsicherheit geplant. Der Wasser- und Boden-
verband Westen-Diensthop als Träger des Vorhabens hat beim
NLWKN die Feststellung nach § 4 NUVPG vom 5. 9. 2002
(Nds. GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 23. 6. 2005 (Nds. GVBl. S. 210), beantragt, ob
für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die Baumaßnahmen dienen dem Hochwasserschutz sowie
der Deicherhaltung und erfolgen nach § 5 Abs. 2 i. V. m. § 4
NDG i. d. F. vom 23. 2. 2004 (Nds. GVBl. S. 83), geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 11. 2004 (Nds. GVBl.
S. 417). Der Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hoch-
wasserabfluss beeinflusst, ist in Nummer 11 der Anlage 1
NUVPG genannt und in Spalte 3 mit einem „A“ gekennzeich-
net. Damit ist gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Anlage 1
NUVPG eine allgemeine Vorprüfung für das Vorhaben erfor-
derlich.

Nach der Vorprüfung der entscheidungserheblichen Daten
und Unterlagen sowie unter Beteiligung der zuständigen Be-
hörden wird hiermit für das Vorhaben „Verbesserung der
Deichsicherheit im Bereich der Ortslage Hülsen und von Orts-
lage Westen bis Bahndamm Wahnebergen, Landkreis Verden,
von Deich-km 0 + 000 bis Deich-km 0 + 900 und von Deich-
km 5 + 600 bis Deich-km 14 + 839“ gemäß § 4 NUVPG fest-
gestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist.

Gegen diese Feststellung kann ein anerkannter Naturschutz-
verein innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung beim
Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4 a, 21682 Stade, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle Klage erheben, wenn er durch die Entscheidung
in seinen satzungsgemäßen Aufgaben berührt ist.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 817
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V e r o r d n u n g
über die Festsetzung des Überschwemmungsgebiets

des Hombachs/Leester Mühlenbachs
im Landkreis Diepholz

Vom 7. 8. 2006

Aufgrund der §§ 92, 93 und 94 Abs. 2 NWG i. d. F. vom 10. 6.
2004 (Nds. GVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 17. 12. 2004 (Nds. GVBl. S. 664), wird ver-
ordnet:

§ 1

Festsetzung des Überschwemmungsgebiets

Für den Hombach/Leester Mühlenbach im Landkreis Diep-
holz wird das Überschwemmungsgebiet in den in § 2 näher
bezeichneten Grenzen festgesetzt.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Das Überschwemmungsgebiet des Hombachs/Leester
Mühlenbachs erstreckt sich entlang des Hombachs von Nord-
wohlde (Station km 18 + 200) bis zur Grenze des festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiets Ochtum (Station km 0 + 120).

(2) Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in der
mit veröffentlichten Übersichtskarte (Anlage) im Maßstab
1 : 40 000 dargestellt. 

(3) Die genaue Grenzziehung ist in einer Übersichtskarte
im Maßstab 1 : 25 000 und in fünf Detailkarten im Maßstab
1 : 5 000 dargestellt. Folgende Kartenblätter der Deutschen
Grundkarte DGK 5, des DGM 5 und der KTB-Daten, digitale
Ausgabe wurden verwendet:

Blatt 1: 2918/24, 2918/25, 2918/29, 2918/30, 2919/25, 2919/31,
3018/04, 3018/05, 3019/1 

Blatt 2: 3018/03, 3018/04, 3018/05, 3018/08, 3018/09, 3018/10

Blatt 3: 3018/07, 3018/08, 3018/09, 3018/12, 3018/13, 3018/14

Blatt 4: 3018/12, 3018/13, 3018/17, 3018/18

Blatt 5: 3018/17, 3018/18, 3018/22, 3018/23, 3118/02, 3118/03.

Die Karten*) sind Bestandteil dieser Verordnung. 

(4) In den Detailkarten sind die Überschwemmungsgebiets-
grenzen mit einer durchgezogenen roten Linie und das Über-
ddd

*) Hier nicht abgedruckt.

schwemmungsgebiet blau schraffiert dargestellt. Das Gewässer
selbst (Gewässerbett einschließlich seiner Ufer) ist nicht Teil
des Überschwemmungsgebiets.

(5) Das hochwassergefährdete Gebiet beim hundertjähr-
lichen Hochwasserereignis in bebauten Ortslagen ist hellblau
schraffiert dargestellt. Die Darstellung dient nur zur Informa-
tion.

(6) Je eine Ausfertigung der Verordnung mit Karten liegt
in folgenden Behörden vor und können dort von jedermann
während der Dienststunden kostenlos eingesehen werden:
Landkreis Diepholz, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz,
Stadt Bassum, Alte Poststraße 14, 27211 Bassum,
Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr,
Gemeinde Weyhe, Rathausplatz 1, 28844 Weyhe,
Stadt Syke, Kirchstraße 4, 28857 Syke.

§ 3
Besondere Bestimmungen

(1) Für die Maßnahmen gemäß § 93 Abs. 2 NWG hat die
Antragstellerin oder der Antragsteller gegenüber der Geneh-
migungsbehörde den Nachweis zu erbringen, dass ihr oder
sein Vorhaben dem Schutz vor Hochwassergefahr unter
Berücksichtigung der in § 92 Abs. 2 NWG genannten Belange
nicht entgegensteht oder mögliche Nachteile durch Aus-
gleichsmaßnahmen verhindert werden können. 

(2) Weidezäune, Masten, selbsttätige Viehtränken und
Einzelbaumpflanzungen sind nicht genehmigungspflichtig. 

(3) Anlagen und Nutzungen, die beim In-Kraft-Treten dieser
Verordnung rechtmäßig vorhanden sind, bleiben weiter zuge-
lassen.

§ 4
In-Kraft-Treten, Aufhebung

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
im Nds. MBl. in Kraft.

(2) Die Feststellung des Freihaltungsverzeichnisses für den
Hombach vom 15. 9. 1911 (ABl. für den Regierungsbezirk
Hannover S. 265) wird aufgehoben.

Hannover, den 7. 8. 2006

Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Scupin
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Die Anlage ist als Doppelseite in der Mitte dieser Nummer des Nds. MBl. beigegeben.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Öffentliche Bekanntmachung einer Genehmigung
(Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 8. 8. 2006 — G/06/012 —

I. Tenor
1. Auf ihren Antrag vom 3. 2. 2006 habe ich der Firma Ent-
sorgungszentrum Salzgitter GmbH, Diebesstieg 50, 38229 Salz-
gitter, gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) i. d. F. vom 26. 9. 2002 (BGBl. I. S. 3830), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. 6. 2005 (BGBl.
I S. 1865), in Verbindung mit Ziffer 8.14 b) der Spalte 1 des
Anhangs zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) i. d. F. vom 14. 3.
1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 15. 7. 2006 (BGBl. I S. 1619), am 31. 7. 2006 die
Genehmigung für die folgende Anlage erteilt:

Anlage zum Lagern von nicht besonders überwachungsbe-
dürftigen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden und soweit in
diesen Anlagen Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwer-
tung jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr
gelagert werden, mit einer Aufnahmekapazität von 10 t oder
mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 t oder
mehr.

Standort: 38229 Salzgitter, Deponie Diebesstieg, BA I c,
Diebesstieg 50

Gemarkung: Heerte
Flur: 5
Flurstücke: 221/30, 209/3, 179/7, 210/12, 221/23.

Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb
eines Langzeitlagers für nicht besonders überwachungsbe-
dürftige Abfälle im planfestgestellten Bauabschnitt I c der
Deponie Diebesstieg mit einer Lagerkapazität von 200 000
Tonnen.

Die Lagerung des Abfalls erfolgt in verpressten, mehrmals
mit Kunststofffolie umwickelten Ballen.

2. Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung die
nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fas-
sung vom 10. 2. 2003 (Nds. GVBl. S. 89), in der derzeit gelten-
den Fassung, erforderliche Baugenehmigung ein. 

3. Die Kosten des Verfahrens sind von der Antragstellerin zu
tragen.

II.
Der Bescheid ist mit Auflagen und Nebenbestimmungen

verbunden.

III. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach

Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
wäre schriftlich oder zur Niederschrift beim Staatlichen Ge-
werbeaufsichtsamt Braunschweig, Petzvalstraße 18, 38104 Braun-
schweig, einzulegen.

IV. Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 21 a der Neunten Verordnung zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz — 9. BImSchV — vom 29. 5. 1992
(BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 21. 6. 2005 (BGBl. I S. 1666), wird die Entscheidung
über den Antrag öffentlich bekannt gemacht. Der vollständige
Bescheid und seine Begründung können in der Zeit 

vom 24. 8. bis zum 6. 9. 2006
in den folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten ein-
gesehen werden:

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig
Dienststelle Bohlweg 38
Zimmer 236
38100 Braunschweig

Einsichtmöglichkeit:

montags bis donnerstags und von 7.30 bis 12.30 Uhr
und von 13.00 bis 16.15 Uhr,

freitags und an Tagen
vor Feiertagen und von 7.30 bis 12.30 Uhr

und von 13.00 bis 15.00 Uhr;

Stadt Salzgitter
Fachdienst Umwelt
Zimmer 414 P
Joachim-Campe-Straße 9—11
38226 Salzgitter

Einsichtmöglichkeit:

montags bis mittwochs von 8.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr
freitags und an Tagen
vor Feiertagen von 8.00 bis 13.00 Uhr.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 819

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Ergebnis des Screening-Verfahrens gemäß § 3 a UVPG
(K. & L. Biogas GmbH, Barver)

Bek. d. GAA Hannover v. 1. 8. 2006
— 118/ H000006701/1.4 b)aa)/2 —

Firma K. & L. Biogas GmbH, vertreten durch Herrn Jörn
Kriesmann, hat beim GAA Hannover am 29. 5. 2006 die Ertei-
lung einer Genehmigung gemäß § 4 i. V. m. § 19 BImSchG
i. d. F. vom 26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. 6. 2005 (BGBl. I
S. 1865), für die Errichtung und den Betrieb einer Biogasan-
lage mit Verbrennungsmotoren beantragt. Standort der gesam-
ten Anlage ist das Grundstück 49453 Barver, Gemarkung Bar-
ver, Flur 5, Flurstück 86/1, 91/1.

Im Rahmen dieses Verfahrens ist gemäß § 3 c Abs. 1 UVPG
i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 6. 2005 (BGBl. I
S. 1794), i. V. m. Anlage 1 durch eine standortbezogene Vor-
prüfung zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist. Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorge-
nommene Prüfung ergab, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht durchgeführt zu werden braucht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 819

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Bioenergie Külftal GmbH & Co. KG, Hoyershausen)

Bek. d. GAA Hildesheim v. 4. 7. 2006 
— 06687-1906-21.5 —

Das Unternehmen Bioenergie Külftal GmbH & Co. KG, Feld-
weg 1, 31093 Hoyershausen, hat am 6. 4. 2006 gemäß § 4
i. V. m. § 19 BImSchG i. d. F. vom 26. 9. 2002 (BGBl. I
S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1865), die Errichtung und den Betrieb
einer Biogasanlage beantragt. Die Leistung soll bei 1,2 MW
(FWL) liegen. 
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Die Anlage wird der Nummer 1.4 Buchst. b Doppel-
buchst. aa Spalte 2 und Nummer 9.36 des Anhangs der
4. BImSchV i. d. F. vom 14. 3. 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. 6. 2005
(BGBl. I S. 1687), zugeordnet. 

Der geplante Betriebsstandort befindet sich Feldweg 1 in
31093 Hoyershausen, Gemarkung Hoyershausen, Flur 6,
Flurstück 26/7.

Die Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 c UVPG i. d. F.
vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 6. 2005 (BGBl. I S. 1794),
hat ergeben, dass keine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Gemäß § 3 a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt
gemacht.

Dieses festgestellte Prüfergebnis ist gemäß § 3 a UVPG nicht
selbständig anfechtbar. 

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 819

Rechtsprechung

Bundesverfassungsgericht

L e i t s ä t z e
zum Beschluss des Ersten Senats vom 23. 5. 2006

— 1 BvR 2530/04 —

1. Artikel 3 Abs. 1 GG vermittelt dem Bewerber um das
Amt eines Insolvenzverwalters einen Rechtsanspruch auf
fehlerfreie Ausübung des Auswahlermessens nach § 56
Abs. 1 InsO.

2. Es ist mit dem grundgesetzlichen Gebot effektiven Rechts-
schutzes vereinbar, eine Anfechtung der Bestellung zum
Insolvenzverwalter durch Mitbewerber und einen vorläu-
figen Rechtsschutz zur Verhinderung der Bestellung zu
versagen.

— Nds. MBl. Nr. 28/2006 S. 820
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